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1. Einleitung 

 

Ziel des Forschungsprojektes «Langzeitstrategien im Stockwerkeigentum (StWE)» war die Erarbei-

tung einer Toolbox für StW-Eigentümer, Investoren und Verwaltungen, die Instrumente zur Pro-

zessoptimierung und Wissensvermittlung beinhaltet. Die entwickelten Tools und Instrumente die-

nen gesamthaft einer Umsetzung von Langzeitstrategien in den Bereichen Unterhalt und 

Erneuerung. Sie wurden mehrheitlich ausgehend von heute genutzten Standards und Arbeitsmitteln 

entwickelt.  

 

Der vorliegende Themenbericht des «Tools 2: Optimierter Erhaltungsprozess für StWE» ist Be-

standteil dieser Toolbox. Das Tool umfasst drei Bestandteile:  

1. Die Prozessdarstellung veranschaulicht die für einen optimierten Erhaltungsprozess im 

StWE zentralen Meilensteine und die damit verbundenen notwendigen Entscheide und Er-

gebnisse. Dabei verknüpft die Darstellung als übergeordnetes Prozess- und Strategietool al-

le weiteren im Rahmen des Forschungsprojektes «Langzeitstrategien im StWE» erarbeite-

ten Tools und zeigt auf, wann welches Tool zum Einsatz kommt.  

2. Der Themenbericht ergänzt die Prozessdarstellung, in dem die Rollen, Aufgaben und ge-

wünschten Entscheide der wichtigen Akteure beschrieben werden. Es wird dargelegt, wel-

che Akteure wie involviert sind, welche Entscheidungen es zu treffen gilt und wann wel-

ches themenspezifische Tool Unterstützung bietet. Dabei richtet sich der Themenbericht 

des «Optimierten Erhaltungsprozesses für StWE» vordergründig an Verwaltungen, Techni-

sche Ausschüsse oder vertieft interessierte StW-Eigentümer, die in ihrer jeweiligen Tätig-

keit Unterhalt und Erneuerung von StWE optimieren möchten.  

3. Schliesslich ergänzt ein Faltblatt den Themenbericht, welches die Illustration des «Opti-

mierten Erhaltungsprozesses für StWE» enthält und wesentliche Inhalte und Besonderhei-

ten des Prozesses punktuell erläutert. Das Faltblatt richtet sich schwerpunktmässig an StW-

Eigentümerinnen und -Eigentümer, Verwaltungen sowie potentielle StWE-Interessenten 

und soll ihnen helfen, Erhaltung, Erneuerung und Finanzierung langfristig und strukturiert 

zu planen. 

2. Herausforderung und Intention 

Die vorliegende Beschreibung des «Optimierten Erhaltungsprozesses für StWE» gibt einen Über-

blick über den «idealtypischen» Prozessablauf zur Sicherstellung einer langfristig optimierten Er-

haltungs-, Erneuerungs- und Finanzierungsplanung für eine StWE- Liegenschaft.  

 

Umfassende Erneuerungen im StWE sind in Ablauf und Organisation komplizierter und langwieri-

ger als vergleichbare Bauaufgaben im Mietwohnungsbau oder bei Einfamilienhäusern. Notwendige 

und wünschenswerte Massnahmen werden in den seltensten Fällen spontan beschlossen, sondern 

erfordern aufgrund unterschiedlicher Interessen der Beteiligten
1
 meist umfassende Diskussionen. 

Fehlendes Fachwissen und mangelnder Wille zur Konsensfindung seitens der StW-Eigentümer 

können diesen Prozess oft erheblich erschweren. Um konfliktanfällige Situationen zu meistern, 

bedarf es einer ganzheitlichen Erhaltungs- und strategischen Erneuerungsplanung mit langfristig 

optimierten Prozessabläufen und entsprechenden Instrumentarien. 

 

Die Darstellung und Beschreibung des «Optimierten Erhaltungsprozesses für StWE» bildet vor 

diesem Hintergrund die Basis, um den angesprochenen Herausforderungen mit den dargelegten 

Instrumenten vorzubeugen und zu begegnen. Insofern liegt es in der Pflicht der Verwaltung, sich 

                                                        
1 z.B. hinsichtlich ästhetischer Ansprüche oder aufgrund finanzieller Ressourcen. 
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den optimierten Prozessablauf mit den vorgeschlagenen Instrumentarien, sowie deren praktische 

Anwendung, anzueignen. Andererseits liegt es in der Pflicht der StWE-Gemeinschaft, die von ihnen 

gewünschten Leistungen bei der Verwaltung einzufordern.
2
  

3. Abgrenzung 

Es gilt zu beachten, dass jede StWE-Gemeinschaft in sozialer wie organisatorischer
3
 Hinsicht indi-

viduell ist und die erneuerungsbedingten Herausforderungen jeder StWE-Liegenschaft – auf bauli-

cher, finanzieller und/oder kommunikativer Ebene – spezifisch sind. Daher ist der im Folgenden 

dargestellte optimierte Prozess als exemplarisch zu verstehen. Dieser ist gemeinschafts-, liegen-

schafts- und situationsspezifisch zu adaptieren.  

Vor diesem Hintergrund stellt der beschriebene Prozess weniger einen linear fixierten Vorgehens-

plan, sondern vielmehr einen idealtypischen Ablauf dar; mit dem Ziel einer möglichst konfliktar-

men und reibungslosen Beschlussfassung und Ausarbeitung von Erneuerungsmassnahmen. In der 

praktischen Umsetzung können einzelne Prozessschritte in einer anderen Abfolge bewältigt oder 

allenfalls übersprungen werden. Zudem können gewünschte Ergebnisse und Entscheide mehrere 

«Diskussions-, Abstimmungs- oder Erarbeitungsschleifen» durchlaufen.  

4. Aufbau  

Der «Optimierte Erhaltungsprozesses für StWE» für eine neu errichtete Liegenschaft gliedert sich 

in sechs Phasen. Jede Phase besteht aus mehreren Meilensteinen, welche im Folgenden jeweils 

akteursspezifisch näher erläutert werden. Dabei wird ein Überblick über die notwendigen Tätigkei-

ten, Entscheide und Ergebnisse der wichtigsten Akteure an den jeweiligen Meilensteinen gegeben. 

So ist es möglich, den optimierten Erhaltungsprozess sowohl zeilenweise – also «meilensteinspezi-

fisch» – als auch spaltenweise – und damit «akteursspezifisch» – zu lesen.  Dies vereinfacht es sich 

gezielt notwendige Tätigkeiten und Ergebnisse zu vergegenwärtigen. 

 

Darüber hinaus sind je Meilenstein die relevanten und im Rahmen des Forschungsprojektes erarbei-

teten unterstützenden Tools aufgeführt. Das «Tool 6: Kommunikation und Konfliktmanagement im 

StWE» ist insbesondere jenen Meilensteinen zugeordnet, bei denen die StWE-Gemeinschaft mit 

Diskussionen und Entscheiden konfrontiert ist. Somit kann das Tool gerade an diesen Meilenstei-

nen im Sinne der Konfliktvermeidung von hoher Relevanz sein, wenngleich es auch anderweitig 

vielerorts sinnvoll in der Anwendung ist.  

 

  

                                                        
2 Dies beinhaltet insbesondere die Anwendung von «Tool 3: Instrumente zur Erneuerungsplanung von StWE», «Tool 4: Muster-

reglement und Zielsetzungen für StWE»  und «Tool 5: Kommentiertes Pflichtenheft Verwaltung StWE». 
3 z.B. interne oder externe Verwaltung, Vorhandensein eines Technischen Ausschusses, Aufgabenbereiche und deren Abgre n-

zung etc. 



  

6 

 

Phasen 

Folgende Phasen inklusive den ihnen zugeordneten Meilensteinen konstituieren den optimierten 

Erhaltungsprozess mit einer langfristig orientierten Unterhalts,- Erneuerungs- und Finanzierungs-

planung für neu errichtete StWE-Liegenschaften: 

 

1. Sensibilisierung StWE-Käufer + Erstellung Instrumente 

2. Präzisierung Technische Verwaltung + Reflexion Instrumente 

3. Überwachung Liegenschaft + Fortschreibung Instrumente  

4. Anmeldung Erneuerungsbedarf + Projektierung Massnahmen 

5. Ausschreibung + Realisierung Massnahmen(-pakete) 

6. Wirkungsanalyse 

 

 
Abbildung 1: Phasen 1 – 3 und relevante Tools des optimierten Erhaltungsprozesses  

 

 

Die erste Phase «Sensibilisierung StWE-Käufer + Erstellung Instrumente» thematisiert einerseits 

die umfassenden Informationen über welche die StWE-Interessenten im Voraus verfügen sollten. 

Andererseits werden die Instrumente für eine langfristig orientierte Unterhalts -, Erneuerungs- und 

Finanzplanung erarbeitet. Beides erfolgt zeitlich vor oder parallel zur Erstellung der StWE-

Liegenschaft. Weiterer zentraler Bestandteil dieser Phase ist der Übergang der Liegenschaft und der 

damit verbundenen Verantwortlichkeiten vom Investor auf die Verwaltung bzw. die StWE-

Gemeinschaft. 

 

Die zweite Phase « Präzisierung technische Verwaltung + Reflexion Instrumente» sollte innerhalb 

der ersten drei Jahre nach Übergabe der StWE-Liegenschaft erfolgen. Einerseits präzisiert die 

StWE-Gemeinschaft in dieser Phase die Aufgaben und Tätigkeitsbereiche der Verwaltung und, 

soweit vorhanden, des Ausschusses im Hinblick auf die technische Bewirtschaftung. Andererseits 

passt die Verwaltung die Instrumente der Unterhalts-, Erneuerungs- und Finanzplanung liegen-

schaftsspezifisch an bzw. erarbeitet diese erstmalig. Dies in Zusammenarbeit mit der StWE-

Gemeinschaft.  

 

Die dritte Phase «Überwachung Liegenschaft + Fortschreibung Instrumente»  beschreibt die «all-

tägliche» technische Bewirtschaftung durch die Verwaltung. Diese findet kontinuierlich und fort-

während statt - also auch parallel zu einer etwaigen Projektierung und Realisierung umfassenderer 

Erneuerungsmassnahmen.
4
 Die «alltägliche» technische Bewirtschaftung beinhaltet die regelmässi-

ge Überwachung der StWE-Liegenschaft, sowie die Fortschreibung der Instrumente einer langfris-

tig orientierten Unterhalts-, Erneuerungs- und Finanzplanung. Hinzu kommt die kontinuierliche 

Information der StWE-Gemeinschaft. 

 

  

                                                        
4 bis zu einer möglichen Auflösung der StWE-Gemeinschaft. 
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Abbildung 2: Phasen 3 – 6 und relevante Tools des optimierten Erhaltungsprozesses  

 

Die Phase «Anmeldung Erneuerungsbedarf + Projektierung Massnahmen»
5
 thematisiert den opti-

mierten Ablauf bei der Planung umfassender Erneuerungsmassnahmen. Zentrale Bestandteile dieser 

Phase stellen die Durchführung einer Bauzustandsanalyse, der Projektierungsbeschluss durch die 

StWE-Gemeinschaft, ein Variantenstudium sowie die Erarbeitung einer liegenschaftsspezifischen 

Erneuerungsstrategie durch Baufachleute dar. Hier werden die Einzelmassnahmen zu sinnvollen 

Massnahmenpaketen gebündelt. 

 

Die Phase «Ausschreibung + Realisierung Massnahmen(-pakete)»
 6

 beinhaltet neben der Auswahl 

der geeigneten Organisationsstruktur für die Ausführung der baulichen Massnahmen deren Aus-

schreibung, Ausführung und Abnahme. 

 

Sind die umfassenden baulichen Massnahmen abgeschlossen und in der Phase «Wirkungsanalyse» 

entsprechend reflektiert, verläuft der optimierte Prozess wieder entlang der dritten Phase «Überwa-

chung Liegenschaft + Fortschreibung Instrumente». 
 
 
Bei bereits bestehenden StWE-Liegenschaften unterscheidet sich der «Optimierte Erhaltungs-

prozesses für StWE» hinsichtlich der ersten beiden Phasen – also des Einstiegs in den optimierten 

Prozess: 

 

1./2. Präzisierung technische Verwaltung + Erstellung Instrumente 

3. Überwachung Liegenschaft + Fortschreibung Instrumente  

4. Anmeldung Erneuerungsbedarf + Projektierung Massnahmen 

5. Ausschreibung + Realisierung Massnahmen(-pakete) 

6. Wirkungsanalyse 

 

Bei einer bereits bestehenden StWE-Liegenschaft sollten StWE-Gemeinschaft und Verwaltung 

bestrebt sein, den Einstieg in eine langfristig orientierte Unterhalts-, Erneuerungs- und Finanzie-

rungsplanung innerhalb der Phase «Präzisierung technische Verwaltung + Erstellung Instrumente» 

in einem Zeitraum von drei Jahren zu gewährleisten.  

Dies beinhaltet einerseits die Durchführung einer Bauzustandsanalyse durch ausgewiesene Bau-

fachleute und die darauf basierende Erstellung der Instrumente für eine professionelle technische 

Bewirtschaftung der StWE-Liegenschaft seitens der Verwaltung. Dies erfolgt wiederum in Zusam-

menarbeit und Reflexion mit der StWE-Gemeinschaft. Andererseits erfolgt die Präzisierung und 

Abgrenzung der Aufgaben und Tätigkeitsbereiche der Verwaltung und, soweit vorhanden, des tech-

nischen Ausschusses durch die StWE-Gemeinschaft.   

Die Phasen drei bis sechs sind deckungsgleich mit dem optimierten Erhaltungsprozess einer neu 

errichteten StWE-Liegenschaft.  

                                                        
5 Angelehnt an das Leistungsmodell nach SIA 112. 
6 Angelehnt an das Leistungsmodell nach SIA 112. 
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Akteure 

Bei der Beschreibung der notwendigen Tätigkeiten, Entscheide und Ergebnisse an den verschiede-

nen Meilensteinen wird auf die wichtigen Akteure und Akteursgruppen fokussiert. Diese variieren 

je nach Phase und Meilensteinen, folgen jedoch einer selbsterklärenden inhaltlichen Logik:  

 

Phase 1 Investor 

 

 

StWE-Interessent 

 

Verbände / Banken / Juristen 

  StWE-Interessent / 

StW-Eigentümer 

 

  

Investor / Verwaltung 

 

StW-Eigentümer 

 

 

Phasen 2/3 Verwaltung 

 

StWE-Gemeinschaft 

 

Ggf. Baufachleute  

 

Phase 4  

 

StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute  

 

    

Phase 5  

 

 Baufachleute  / 

Bauhandwerker 

Phase 6   
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5. «Optimierter Erhaltungsprozess für StWE» einer neu errichteten StWE-Liegenschaft 

 

Ebenen 
Die Darstellung des «Optimierten Erhaltungsprozesses für StWE» gliedert sich strukturell in fünf 

Ebenen: 

 

Ebene 1 

Notwendige Ergebnisse und Entscheide, die von künftigen StW-Eigentümern bzw. einer StWE-

Gemeinschaft an den jeweiligen Meilensteinen erreicht werden müssen (pink unterlegte Kreise).  

 

Ebene 2 

Strategisch-organisatorisches Vorgehen (grau gerahmte Boxen) und planerisch-bauliches Vorge-

hen mit entsprechenden Meilensteinen (grün gerahmte Boxen) in zeitlicher Abfolge. Im Hinblick 

auf eine Optimierung des Erhaltungsprozesses implementierte zentrale Meilensteine sind durch eine 

«fette» Umrandung hervorgehoben. 

 

Ebene 3 

Im Rahmen des Forschungsprojekts entwickelte Tools mit inhaltlicher Relevanz für die entspre-

chenden Schritte bzw. Meilensteine (blau unterlegte Boxen). 

 

Ebene 4 

Ergebnisse, die von Investoren, Verwaltung oder/und Baufachleuten an jeweiligen Meilensteinen 

erreicht werden müssen (hellgrau unterlegte Kreise). 

 

Ebene 5 

Abfolge der sechs Phasen des optimierten Erneuerungsprozesses 

(dunkelblau unterlegte Pfeile). 
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5.1. Phase 1 - Sensibilisierung StWE-Käufer + Erstellung Instrumente 

 

 
 Meilensteine Akteure 

1 Vorabinformation  Investor StWE-Interessent Verbände/ Banken 

 Tool 1: Information zu 

StWE 

Ein verantwortungsvoller StWE-Investor 

informiert mittels des «Tools 1: Informati-

on zu StWE» potentielle Kaufinteressenten 

umfassend über die Herausforderungen im 

StWE. Dabei verweist er auf die innerhalb 

des Informationstools dargestellten Tools 

und Instrumente, welche den Herausforde-

StWE-Kaufinteressenten informieren sich 

vor einer Kaufentscheidung bei Banken, 

Verbänden und Investoren hinsichtlich 

mittel- und langfristiger Herausforderun-

gen im StWE. Dies, weil jene beim Kauf 

oft vergessen gehen, später jedoch zu 

Komplikationen führen können. Die Her-

Gerade Banken und Verbände
7
 stehen in 

der Verantwortung, Interessenten an StWE 

umfassend und neutral über die spezifi-

schen Herausforderungen zu informieren. 

Vor diesem Hintergrund nehmen diese 

Institutionen eine aktive Rolle bei der Ver-

breitung des «Tools 1: Information zu 

                                                        
7 U.a. Schweizer Stockwerkeigentümerverband, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft  (SVIT) etc. 
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rungen im StWE vorausschauend zu be-

gegnen helfen. Dies sind insbesondere: 

 Tool 3: Instrumente zur Erneuerungs-

planung von StWE 

 Tool 4: Musterreglement und Zielset-

zungen für StWE  

 Tool 5: Kommentiertes Pflichtenheft 

Verwaltung StWE 

 Tool 6: Kommunikation und Konflikt-

management im StWE 

ausforderungen sind, mit dem Schwer-

punkt der baulichen Erneuerung, im 

«Tool 1: Information zu StWE» zusam-

mengefasst.  

StWE» ein, welches einen entsprechenden 

Überblick gibt. 

2 Vorstudien und  

Projektierung 

Investor StWE-Interessent Verbände  

 Tool 8: Planerische 

Empfehlungen für 

StWE 

Ein verantwortungsvoller und langfristig 

orientierter Investor von StWE berücksich-

tigt bei der Projektierung der StWE-

Liegenschaft die im «Tool 8: Planerische 

Empfehlungen für StWE» dargelegten Emp-

fehlungen bzgl. Bauteiltrennung, Grund-

rissflexibilität und Gestaltung.  

 

Die daraus ggf. resultierenden höheren 

Erstellungskosten und Verkaufspreise
8
  

sind dem StWE-Interessenten fundiert mit 

Verweis auf die langfristigen Mehrwerte 

für ein zukunftsfähiges StWE zu erläutern. 

Diese bestehen z.B. in einer weniger kon-

fliktanfälligen StWE-Gemeinschaft sowie 

einer einfacheren und kostengünstigeren 

Vorbereitung, Planung und Durchführung 

baulicher Erneuerungen. 

 Mit dem Ziel der Erstellung möglichst kon-

fliktarmer StWE-Liegenschaften vermitteln 

die zutreffenden Verbände
9
 den Investoren 

von StWE entsprechende planerische Emp-

fehlungen. Deren Berücksichtigung soll 

sowohl das langfristige (soziale) Funktio-

nieren von StWE-Gemeinschaften begüns-

tigen, wie auch umfassende Erneuerungs-

massnahmen an StWE-Liegenschaften 

vereinfachen. 

Die entsprechenden baulich-planerischen 

«Vorsorgemassnahmen» sind im «Tool 8: 

Planerische Empfehlungen für StWE» dar-

gelegt. 

3.1 Reglement Investor StWE-Interessent Verbände/ Juristen 

                                                        
8 Durch z.B. Bauteiltrennung oder zusätzlichen Stau- und Erschliessungsraum etc. 
9 U.a. Schweizer Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA), Schweizer Stockwerkeigentümerverband, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Schweizerischer Verband der Immobilien-

wirtschaft (SVIT) etc. 
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 Tool 4: Musterregle-

ment und Zielsetzun-

gen für StWE  

Ein verantwortungsvoller und langfristig 

orientierter Investor von StWE arbeitet ein 

sorgfältig und klar formuliertes Reglement 

aus. Er leistet damit einen essentiellen Bei-

trag für eine vereinfachte Vorbereitung, 

Beschlussfassung und Planung zukünftiger 

Erneuerungsmassnahmen.  

 

Darüber hinaus erläutert der Investor 

StWE-Interessenten die Tragweite der Re-

gelungen des Reglements im Allgemeinen 

wie auch die Bedeutung ausgewählter Arti-

kel für zukünftige Erneuerungsmassnah-

men im Besonderen.   

 

Hilfestellung bietet hier das «Tool 4: Mus-

terreglement und Zielsetzungen für StWE». 

Der StWE-Interessent setzt sich mit den 

Bestimmungen des Reglements auseinan-

der. Dieses beinhaltet in erster Linie 

Richtlinien für das «Zusammenleben» 

innerhalb der StWE-Gemeinschaft sowie 

die Befugnisse und Pflichten der StW-

Eigentümer, u.a. auch hinsichtlich Unter-

halt und Erneuerung.
10

  

 

In diesem Zusammenhang zeigt das «Tool 

4: Musterreglement und Zielsetzungen für 

StWE» dem StWE-Interessenten die Be-

deutung ausgewählter Artikel für die 

bauliche Erneuerung von StWE-

Liegenschaften auf. Es erläutert Optionen 

der spezifischen Ausgestaltung und hilft, 

die damit verbundenen Konsequenzen zu 

verstehen.  

 

Für darüber hinaus gehende Fragestellun-

gen sollte der Sachverstand der zutreffen-

den Verbände bzw. fachkundiger Juristen 

beigezogen werden.  

 

 

Im Zusammenhang mit dem investorensei-

tig ausgearbeiteten StWE-Reglement 

kommt den Verbänden
11

 und fachkundigen 

Juristen eine beratende Rolle zu. Diesem 

Anspruch wird mit der Verbreitung des 

«Tool 4: Musterreglement und Zielsetzun-

gen für StWE» Rechnung getragen, indem 

es einerseits für erneuerungsrelevante Arti-

kel sensibilisiert wie auch deren Ausgestal-

tungsspielräume erläutert.  

 

Darüber hinaus stellen die zutreffenden 

Verbände fachkundige Ansprechpartner für 

die Klärung ggf. offener Fragen oder nicht 

verstandener Regelungen hinsichtlich des 

Reglements zur Verfügung. 

 

3.2  Zielsetzungen  

Erhaltungsplanung 

(Basisversion) 

Investor StWE-Interessent Verbände/ Banken 

 Tool 4: Musterregle-

ment und Zielsetzun-

gen für StWE 

Ein verantwortungsvoller und langfristig 

orientierter Investor von StWE stellt auf 

Grundlage der Formulierungsvorschläge 

Der StWE-Interessent setzt sich mit den 

investorenseitig erarbeiteten drei Zielset-

zungen für einen langfristig optimierten 

Bei der Etablierung von Zielsetzungen für 

einen optimierten Erhaltungsprozess als 

Qualitätsstandard für ein langfristig aus-

                                                        
10 Vgl. Sommer, 2012, S.97. 
11 U.a. Schweizer Stockwerkeigentümerverband, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft  (SVIT) etc. 
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des «Tools 4: Musterreglement und Zielset-

zungen für StWE» folgende drei liegen-

schaftsspezifisch anzupassende Zielsetzun-

gen auf:  

- A: Erhaltungsstrategie  

- B: Erhaltungsziel
12

  

- C: Finanzierungsplanung  

 

Dabei erläutert der Investor den StWE-

Interessenten deren Bedeutung im Hinblick 

auf eine einfachere Vorbereitung, Be-

schlussfassung und Planung zukünftiger 

Erneuerungsmassnahmen. 

 

In diesem Zusammenhang verweist der 

Investor auf die bereits durch ihn erarbeite-

ten Zielsetzungen als Qualitätsmerkmal 

für ein langfristig ausgerichtetes, zukunfts-

fähiges StWE. Das Instrument dient dabei 

der langfristigen Qualitätssicherung im 

StWE und hebt verantwortungsvolle Inves-

toren von eher kurzfristig planenden, rein 

renditeorientierten Investoren ab. 

Erhaltungsprozess auseinander. Diese 

dienen der künftigen StWE-Gemeinschaft 

für eine grundsätzliche Auseinanderset-

zung mit den Themen Werterhalt/  Wert-

erhalt plus/ Wertsteigerung, langfristige 

Erhaltungsstrategie und Finanzierungs-

planung. 

 

Die gemeinschaftlichen Zielsetzungen 

dienen als Grundlage einer langfristigen 

Erhaltungsplanung und zukünftigen stra-

tegischen Erneuerungsplanung. Mit den 

Zielsetzungen lassen sich einerseits bei 

der Vorbereitung und Planung zukünfti-

ger Erneuerungsmassnahmen Diskussio-

nen innerhalb der StWE-Gemeinschaft 

leichter führen. Andererseits lassen sich 

Entscheide treffen, um bestimmte (finan-

zielle) Voraussetzungen zu gewährleisten, 

sowie Qualitätsstandards für Abläufe und 

Prozesse einfordern.  

 

Exemplarische Formulierungsvorschläge 

sind im «Tool 4: Musterreglement und 

Zielsetzungen für StWE» dargelegt. 

gerichtetes, zukunftsfähiges StWE kommt 

den Verbänden eine Schlüsselrolle zu.  

 

Die Banken und zutreffenden Verbände
13

 

unterstützen aktiv die Verbreitung des 

«Tools 4: Musterreglement und Zielsetzun-

gen für StWE» und leisten so einen Beitrag 

für die Prozessoptimierung und Wissens-

vermittlung im StWE in den Bereichen 

Unterhalt und Erneuerung.  

 

  

4.1  Erneuerungs-

terminplan 

(Basisversion Instrument) 

Investor StWE-Interessent Verbände/ Banken 

 Tool 3: Instrumente 

zur Erneuerungspla-

nung von StWE 

Ein verantwortungsvoller und langfristig 

orientierter Investor von StWE entwickelt 

auf Grundlage des «Tools 3: Instrumente 

Der StWE-Interessent setzt sich mit dem 

Erneuerungsterminplan als Instrument 

einer langfristig orientierten Unterhalts-, 

Bei der Verbreitung des «Tools 3: Instru-

mente zur Erneuerungsplanung von StWE» 

sowie der Etablierung eines Erneuerungs-

                                                        
12 Werterhalt/ Werterhalt plus/ Wertsteigerung. 
13 U.a. Schweizer Stockwerkeigentümerverband, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft (SVIT) etc.  
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zur Erneuerungsplanung von StWE» eine 

Basisversion des Erneuerungsterminplans.  

 

Dabei passt er den Excel-Dummy liegen-

schaftsspezifisch an und pflegt die relevan-

ten Erstellungskosten und voraussichtli-

chen Nutzungsdauern der 

gemeinschaftlichen Bauteile ein. Dies er-

möglicht eine frühzeitige Abschätzung 

zukünftiger Erneuerungskosten mit unge-

fährem zeitlichem Horizont.  

 

 

Erneuerungs- und Finanzierungplanung 

auseinander.  

In diesem sind die gemeinschaftlichen 

Nutzungseinheiten, Bauteilgruppen und 

Bauteile sowie deren voraussichtliche 

Nutzungsdauern und geschätzten Erneue-

rungskosten dargestellt. Über diese In-

formationen sensibilisiert der Erneue-

rungsterminplan den StWE-Interessenten 

für die notwendigen Erneuerungs- und 

Finanzierungsbedarfe
14

, welche für einen 

langfristigen Werterhalt der StWE-

Liegenschaft zentral sind. 

 

terminplans als Qualitätsstandard für ein 

langfristig orientiertes, zukunftsfähiges 

StWE nehmen Banken und Verbände
15

 eine 

aktive Rolle ein.  

 

4.2  Finanzierungsplanung 

+ Prognose EF 

(Basisversion Instrument) 

Investor StWE-Interessent Verbände/ Banken 

 Tool 3: Instrumente 

zur Erneuerungspla-

nung von StWE 

Ein verantwortungsvoller und langfristig 

orientierter Investor von StWE entwickelt 

auf Grundlage des «Tools 3: Instrumente 

zur Erneuerungsplanung von StWE» die 

Basisversion einer langfristig orientierten 

Finanzierungsplanung für die gemein-

schaftlichen Teile der StWE-Liegenschaft. 

Dabei verankert der Investor zwingend 

einen Erneuerungsfonds (EF) mit einer 

ausreichenden jährlichen Äufnung. 

 

In diesem Zusammenhang sensibilisiert der 

Investor den StWE-Interessenten für den 

Der StWE-Interessent setzt sich mit der 

Finanzierungsplanung von Erneuerungs-

massnahmen im StWE auseinander.  

Der StWE-Interessent ist sich dabei der 

Bedeutung des EF und der Notwendigkeit 

einer angemessenen jährlichen Äufnung
16

 

in Abhängigkeit des prognostizierten 

Erneuerungsbedarfs bewusst.  

Bei der Verbreitung des «Tools 3: Instru-

mente zur Erneuerungsplanung von StWE» 

sowie der Etablierung einer langfristig 

orientierten Finanzierungsplanung als 

Qualitätsstandard für ein zukunftsfähiges 

StWE nehmen Banken wie Verbände
17

 eine 

aktive Rolle ein.  

 

                                                        
14 In diesem Zusammenhang wird auch auf die Notwendigkeit der regelmässigen Fortschreibung und Aktualisierung des Instruments z.B. durch die spätere Verwaltung verwiesen. 
15 U.a. Schweizer Stockwerkeigentümerverband, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft  (SVIT) etc. 
16 Prognostizierbar über «Instrument B: Prognose EF» als Bestandteil des «Tools 3: Instrumente zur Erneuerungsplanung von StWE». 
17 U.a. Schweizer Stockwerkeigentümerverband, Hauseigentümerverband Schweiz (HEV), Schweizerischer Verband der Immobilienwirtschaft  (SVIT) etc. 
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langfristig notwendigen Finanzierungsbe-

darf für zukünftige Erneuerungsmassnah-

men an der Liegenschaft. Dabei streicht er 

die Bedeutung des EF sowie die Notwen-

digkeit einer bedürfnisgerechten Anpas-

sung über das «Instrument B: Prognose 

EF»  heraus. (gem. Tool 3) 

 

Mittels der Prognose werden die anstehen-

den Erneuerungskosten der aktuellen Äuf-

nung des EF sowie dessen voraussichtli-

cher Entwicklung gegenübergestellt. 

Insgesamt können so allfällige Finanzie-

rungslücken frühzeitig erkannt und ent-

sprechende Anpassungen vorgenommen 

werden. 

 

5 Kauf Investor StWE-Interessent/ StW-Eigentümer Verbände/ Juristen 

  

 

Ein verantwortungsvoller Investor sensibi-

lisiert im Zusammenhang mit dem Verkauf 

der StWE-Wohneinheit den Käufer für den 

langfristigen Erneuerungs- und Finanzbe-

darf der gemeinschaftlichen Teile. Dabei 

verweist er auf folgende bereits erstellte 

Instrumente
18

 und die Notwendigkeit einer 

späteren bedürfnisgerechten Anpassung 

derselben hin: 

- Instrument A: Erneuerungsterminplan 
(gem. Tool 3) 

- Instrument B: Prognose EF
19

  
(gem. Tool 3) 

- Zielsetzungen Erhaltungsplanung
20

 

Der StWE-Interessent zieht für unver-

standene juristische Regelungen im 

Kaufvertrag ggf. einen Juristen bei. 

Mit Unterschrift des Kaufvertrages wird 

aus dem StWE-Interessent ein StW-

Eigentümer und Mitglied einer StWE-

Gemeinschaft. Dabei erfolgt der Kaufent-

scheid nach umfassender (Vorab-) Infor-

mation und Sensibilisierung durch fol-

gende Tools:  

 Tool 1: Informationen zu StWE  

 Tool 3: Instrumente zur Erneue-

rungsplanung von StWE  

Sowohl die zutreffenden Verbände wie 

auch fachkundige Juristen können für 

StWE-Interessenten vor dem Kauf An-

sprechpartner für ggf. nicht verstandene 

Regelungen im Kaufvertrag darstellen. 

 

                                                        
18 Als Basisversionen gemäss Meilenstein 3.2 «Zielsetzungen Erhaltungsplanung»; 4.1 «Erneuerungsterminplan» und 4.2 «Finanzierungsplanung + Prognose EF». 
19 Als Bestandteil einer Langfristigen Finanzierungsplanung. 
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(gem. Tool 4) 

 

Die Erarbeitung der Instrumente bedeutet 

für einen langfristig orientierten, verant-

wortungsvollen Investor einen erhöhten 

Aufwand, der ggf. über geringfügig höhere 

Verkaufspreise der StWE-Wohneinheiten 

kompensiert werden muss. Auf diesen Um-

stand ist der StWE-Interessent in Abgren-

zung zu eher kurzfristig planenden, rein 

renditeorientierten Investoren hinzuweisen.  

Schliesslich stellen die erarbeiteten Instru-

mentarien einen deutlichen Mehrwert für 

ein langfristig orientiertes, zukunftsfähiges 

StWE dar.
21

 

 

 Tool 4: Musterreglement und Zielset-

zungen für StWE 

 

Im Regelfall erläutert der «frischgeba-

ckene» StW-Eigentümer dem Investor im 

Anschluss an den Kaufentscheid auch 

seine Bedürfnisse und Wünsche hinsicht-

lich des Innenausbaus
22

 seiner StWE-

Wohneinheit im Sonderrecht.  

6 Realisierung Investor StW-Eigentümer Verbände/ Juristen 

  

 

Ein langfristig orientierter Investor von 

StWE stellt eine qualitätsvolle Realisierung 

der StWE-Liegenschaft gemäss Pflichten-

heft und Vertrag sicher.
23

 

 

Für den Innenausbau der sonderrechtlichen 

Teile berücksichtigt er die spezifischen 

Wünsche der jeweiligen StW-Eigentümer. 

 

Als integraler Bestandteil des Abschlusses 

der Realisierung stellt er die Bauwerksak-

ten mit vollständiger Dokumentation der 

Liegenschaft und der verwendeten Bauteile 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
20 Umfasst «Zielsetzung A: Erhaltungsstrategie», «Zielsetzung B: Erhaltungsziel» und «Zielsetzung C: Finanzierungsplanung». 
21 Qualitätsmerkmal für ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsfähiges StWE. 
22 Der Innenausbau beinhaltet u.a. Innenverputz, Innentüren, Einbaumöbel, Boden-, Wand- und Deckenbeläge sowie Hafnerarbeiten. 
23 Gemäss Leistungsmodell SIA 112. 
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zusammen. Die Daten bilden später die 

Grundlage für die technische Bewirtschaf-

tung
24

 der StWE-Liegenschaft. 

 

7 Übergabe + Mängel-

prüfung  

Investor/ Verwaltung StW-Eigentümer Baufachleute 

 Ggf. Tool 5: Kommen-

tiertes Pflichtenheft 

Verwaltung StWE 

 

Der Investor übergibt die StWE-

Liegenschaft in die Verantwortlichkeit der 

neuen StWE-Gemeinschaft. Ggf. beauftragt 

er bereits eine Verwaltung für deren Be-

wirtschaftung. In diesem Fall wählt der 

Investor die Verwaltung neutral nach 

Fachkunde und Erfahrungen im Bereich der 

technischen Bewirtschaftung aus.
25

 

Kriterien für die «richtige» Auswahl der 

Verwaltung sind im «Tool 5: Kommentier-

tes Pflichtenheft Verwaltung StWE» aufge-

führt. 

Darüber hinaus gibt ein verantwortungsvol-

ler Investor alle bereits erarbeiteten In-

strumente
26

, einen vollständigen Satz Bau-

pläne sowie Angaben zu den verwendeten 

Bauteilen und die Unternehmerlisten an die 

StWE-Gemeinschaft bzw. die bereits be-

auftragte Verwaltung ab. Damit stellt er 

eine verlustfreien Informationsfluss sowie 

Mit dem Tag der Übergabe der StWE-

Liegenschaft und StWE-Wohneinheiten 

beginnen in der Regel die Garantie- und 

Mängelfristen zu laufen.
27

 Vor diesem 

Hintergrund unterzieht der StW-

Eigentümer seine neue Wohneinheit 

(sonderrechtliche Teile) einer gründlichen 

Mängelprüfung und beanstandet – sofern 

notwendig –  rechtzeitig und auf schriftli-

chem Wege. 

 

Die Mängelrechte für die gemeinschaftli-

chen Teile der neu errichteten StWE-

Liegenschaft liegen ebenso bei den ein-

zelnen StW-Eigentümern und nicht der 

StWE-Gemeinschaft als Ganzes. Um 

jedoch auch hier eine umfassende Prü-

fung sicherzustellen, delegiert die  

StWE-Gemeinschaft  diese Aufgabe an 

einen oder mehrere Vertreter.  

Ausgewiesene Baufachleute prüfen im 

Auftrag der StWE-Gemeinschaft die ge-

meinschaftlichen Teile auf Mängel und 

unterstützen die Delegierten bei deren Gel-

tendmachung. 

                                                        
24 SIA 112, 2001, S.19. 
25 Der nahtlose Übergang der Verantwortlichkeiten von Investor auf die Verwaltung kann für eine sich neu etablierende StWE -Gemeinschaft von Vorteil sein. Dies, da es einerseits einige 

Zeit braucht, bis sich die StWE-Gemeinschaft kennengelernt und konstituiert hat. Andererseits bedarf es seitens der StWE-Gemeinschaft eines gewissen Know-Hows, um  ihre Verant-

wortlichkeiten umfassend wahrnehmen zu können. Sofern die Verwaltung durch den Investor sorgfältig und nac h fachlicher Qualifikation ausgewählt wurde, lässt sich dadurch auch 

den Gefahren  eines «Zuständigkeitsloches» und Informationsverlustes bzgl. baulicher Aspekte der StWE-Liegenschaft vorbeugen.  
26 Basisversionen gemäss Meilenstein 3.2 «Zielsetzungen Erhaltungsplanung»; 4.1 «Erneuerungsterminplan» und 4.2 «Finanzierungsplanung & Prognose EF». 
27 Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen vom Investor an den StWE-Käufer ist wenig vorteilhaft. (vgl. Birrer (2011), S. 84.) und Birrer (2011), S. 88.  
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eine profunde Datengrundlage für spätere 

Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen 

sicher. 

 

Ein verantwortungsvoller Investor von 

StWE tritt keine Gewährleistungsansprüche 

an die StW-Eigentümer ab. Er behebt die 

gerügten Mängel im Rahmen seiner Ge-

währleistung und stellt die Inbetriebnahme 

einer gebrauchstauglichen und mängel-

freien StWE-Liegenschaft sicher. 

 

 

Die Delegierten prüfen so schnell wie 

möglich
28

, zusammen mit dem Investor 

und unabhängigen Baufachleuten, die 

gemeinschaftlichen Teile auf Mängel. 

Alle Mängel werden in einem Protokoll 

festgehalten, welches durch den Delegier-

ten wie den Investor zu unterschreiben 

ist, und entsprechend schriftlich bean-

standet.
29

   

 

 

  

                                                        
28 2-Jährige Garantiefrist bei Verbindlichkeit der SIA-Norm 118; sofortige Mängelprüfung bei Gewährleistung nach Obligationenrecht.   
29 Vgl. Birrer, 2011, S.88ff. 
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5.2. Phase 2 - Präzisierung technische Verwaltung + Reflexion Instrumente 

 

 
 Meilensteine Akteure 

8.1 Aufgaben Verwaltung Verwaltung StWE-Gemeinschaft Baufachleute 

 Tool 5: Kommentier-

tes Pflichtenheft Ver-

waltung StWE 

 Die StWE-Gemeinschaft detailliert und 

definiert die Aufgaben der Verwaltung 

sowie deren Zuständigkeiten insbesonde-

re im Hinblick auf die technische Bewirt-

schaftung. Entsprechende Spezifizierun-

gen und Ergänzungsvorschläge sind im 

«Tool 5: Kommentiertes Pflichtenheft 

Verwaltung StWE» dargelegt. 

 

In diesem Zusammenhang verankert die 
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StWE-Gemeinschaft im Pflichtenheft eine 

langfristig orientierte Unterhalts-, Erneu-

erungs- und Finanzplanung der Liegen-

schaft mittels folgender Instrumente
30

: 

- Instrument A: Erneuerungstermin-

plan (gem. Tool 3) 

- Instrument B: Prognose EF  
(gem. Tool 3) 

- Instrument C: Massnahmenübersicht 
(gem. Tool 3)  

- Zielsetzungen Erhaltungsplanung
31

 
(gem. Tool 4)  
 

8.2 Auswahl Verwaltung Verwaltung StWE-Gemeinschaft Baufachleute 

 Tool 5: Kommentier-

tes Pflichtenheft Ver-

waltung StWE 

 Da die Verwaltung die zentrale Rolle für 

eine langfristig orientierte Unterhalts-, 

Erneuerungs- und Finanzplanung spielt, 

wählt die StWE-Gemeinschaft ihre zu-

künftige Verwaltung – sofern nicht be-

reits investorenseitig bestimmt – mit 

grösster Sorgfalt aus. 

 

Sie erteilt den Auftrag an eine fachlich 

qualifizierte Verwaltung. Dabei sollte die 

Höhe des Verwaltungshonorars nicht das 

entscheidende Auswahlkriterium darstel-

len. Mit Blick auf zukünftige, umfassende 

Erneuerungsmassnahmen ist besonders 

darauf zu achten, dass Erfahrungen im 

Bereich der technischen Bewirtschaftung 

von StWE-Liegenschaften vorhanden 

sind.  

 

                                                        
30 Die Instrumente sind im weiteren Verlauf durch die Verwaltung zu etablieren, fortzuschreiben und gegenüber der StWE-Gemeinschaft als Informations- und Kommunikationsinstrumente 

zu nutzen. 
31 Umfasst «Zielsetzung A: Erhaltungsstrategie», « Zielsetzung B: Erhaltungsziel» und «Zielsetzung C: Finanzierungsplanung». 
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Kriterien für die «richtige» Auswahl der 

Verwaltung sind im «Tool 5: Kommen-

tiertes Pflichtenheft Verwaltung StWE» 

aufgeführt. 

 

9 Etablierung Techni-

scher Ausschuss 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft Baufachleute 

  Die Verwaltung initiiert aktiv die Bildung 

eines Technischen Ausschusses (TA) «aus 

der Mitte» der StWE-Gemeinschaft und 

begleitet dessen Etablierung.  

Dabei wirkt sie auf eine klare und ausrei-

chend präzisierte Abgrenzung der Aufga-

ben
32

 und Kompetenzen
33

 sowie der Ver-

antwortlichkeiten zwischen ihr 

(Verwaltung) und dem TA hin.  

 

 

 

Im Hinblick auf die Optimierung der 

Unterhalts-, Erneuerungs- und Finanzpla-

nung richtet die StWE-Gemeinschaft 

einen TA ein.
34

  

 

Der TA kann ein breites Aufgabenfeld im 

Bereich der technischen Bewirtschaftung 

übernehmen. Die StWE-Gemeinschaft 

kann ihm verschiedene Grade an Ent-

scheidungsbefugnissen und Aufgabenbe-

reichen übertragen, so dass er nach aus-

sen als Eigentümer- und perspektivisch 

als Bauherrenvertretung auftreten kann. 

Inhaltlich kann der TA z.B. die Vorberei-

tung, Begleitung und Überwachung von 

Projektierung wie Realisierung umfas-

sender Erneuerungsmassnahmen über-

nehmen.
35

  

 

Die genauen Aufgaben und Zuständigkei-

ten sind in einem separaten Pflichtenheft 

zu präzisieren. Dies beinhaltet vor allem 

Dem TA wird empfohlen, bei komplexeren 

baulich-strategischen Fragestellungen tem-

porär Baufachleute hinzuzuziehen.  

                                                        
32 Über Pflichtenheft und Organisationsreglement. 
33 Finanzielle Kompetenz, Entscheidungskompetenz. 
34 Anstelle eines Technischen Ausschusses (TA) ist auch ein Ausschuss mit vornehmlicher Funktion eines Kontrollgremiums für die Verwaltung denkbar. In diesem Falle liegt die gesamte 

Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Projektierung wie Realisierung umfassender Erneuerungsmassnahmen bei der Verwaltung.      
35 Siehe Meilenstein 17 «Projektierungsbeschluss» und folgende. 
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eine Definition der Entscheidungskompe-

tenz, finanziellen Kompetenz und eine 

klare Aufteilung/ Abgrenzung der Ver-

antwortlichkeiten und Kompetenzen ge-

genüber der Verwaltung.  

 

Der TA sollte repräsentativ für die StWE-

Gemeinschaft sein und alle Interessens-

gruppen abbilden.
36

 Zudem sollte er ide-

alerweise durch in der Gemeinschaft an-

erkannte Vertrauenspersonen und StW-

Eigentümern mit Vorkenntnissen in bau-

lichen, rechtlichen und finanziellen Be-

langen besetzt sein. Je nach Bedarf kön-

nen externe Fachexperten den TA, ggf. 

temporär, «verstärken». 

 

10 Zielsetzungen  

Erhaltungsplanung 

(1.Review) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Tool 4: Kommentier-

tes Musterreglement 

und Zielsetzungen für 

StWE 

 

Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

 

Es ist Aufgabe der Verwaltung
37

 einen 

Vorschlag für eine bedürfnisgerechte An-

passung der drei Zielsetzungen (gem. Tool 4): 
- A: Erhaltungsstrategie  

- B: Erhaltungsziel
38

  

- C: Finanzierungsplanung  

auszuarbeiten. Dies innerhalb der ersten 

drei Jahre des Bestehens der StWE-

Gemeinschaft und in Zusammenarbeit mit 

dem TA.  

Der TA wird von der Verwaltung bei der 

Anpassung der folgenden drei Zielsetzun-

gen einbezogen
39

 (gem. Tool 4): 

- A: Erhaltungsstrategie  

- B: Erhaltungsziel  

- C: Finanzierungsplanung  

 

Die ausgearbeiteten Anpassungsvorschlä-

ge der drei Zielsetzungen werden im 

Rahmen einer StWE-Versammlung disku-

 

                                                        
36 Vgl. Birrer, 2011, S.166. 
37 Gemäss «Tool 5: Kommentiertes Pflichtenheft Verwaltung StWE». 
38 Werterhalt/ Werterhalt plus/ Wertsteigerung. 
39 Als Basisversionen gemäss Meilenstein 3.2 «Zielsetzungen» bereits vorhanden. 
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Der ausgearbeitete  Vorschlag wird der 

StWE-Gemeinschaft im Rahmen einer 

StWE-Versammlung zur Diskussion und 

Genehmigung vorgestellt. Dabei vermittelt 

die Verwaltung die Inhalte und Bedeutung 

der Zielsetzungen.  

 

tiert, ggf. überarbeitet und beschlossen. 

Dabei wird die StWE-Gemeinschaft wie-

derholt auf die Bedeutung der Zielsetzun-

gen für einen langfristig optimierten Er-

haltungsprozess hingewiesen. 

11.1 Erneuerungstermin-

plan + Massnahmen-

übersicht 

(1.Review Instrumente) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Tool 3: Instrumente 

zur Erneuerungspla-

nung von StWE 

Die Verwaltung passt im ersten Vertrags-

jahr die Basisversion des Erneuerungster-

minplans den liegenschaftsspezifischen 

Bedürfnissen an. 

 

Darüber hinaus erstellt sie
40

 erstmalig eine 

Massnahmenübersicht über die nächsten 10 

bis 15 Jahre. Diese bildet die schrittweise 

zu genehmigenden notwendigen und nütz-

lichen Unterhalts- und Erneuerungsmass-

nahmen an den gemeinschaftlichen Teilen 

der StWE-Liegenschaft ab.  

Damit stellt die Massnahmenübersicht eine 

regelmässige (Vorab-)Information für die 

StWE-Gemeinschaft über die verschiede-

nen Vorbereitungs-, Genehmigungs-, Pla-

nungs- und Realisierungsschritte bei der 

Ausarbeitung baulicher Massnahmen dar. 

Darüber hinaus soll das Instrument die 

StWE-Gemeinschaft für das Denken in 

strategisch sinnvollen und dadurch kosten-

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung über die unterschiedliche 

inhaltliche Ausrichtung der Instrumente 

Erneuerungsterminplan und 

Massnahmenübersicht informiert.  

 

In diesem Zusammenhang wird der 

StWE-Gemeinschaft die Massnahmen-

übersicht vorgestellt und durch alle dis-

kutiert. 

  

Im Ergebnis dessen versteht die StWE-

Gemeinschaft die unterschiedlichen In-

tentionen der beiden Instrumente und ihre 

Bedeutung für einen langfristig optimier-

ten Erhaltungsprozess. Sie ist sich zu-

künftiger Erneuerungsbedarfe bewusst. 

 

 

Ggf. werden für die Anpassung des Erneu-

erungsterminplans sowie die Erarbeitung 

der Massnahmenübersicht ausgewiesene 

Baufachleute beigezogen. 

 

 

                                                        
40 U.a. basierend auf den Angaben des «Instruments A: Erneuerungsterminplan». 
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sparenden baulichen Massnahmenpaketen 

sensibilisieren.  

 

Die Verwaltung erläutert der StWE-

Gemeinschaft beide Instrumente und in-

formiert über deren Mehrwert für eine 

langfristig orientierte, strategisch sinnvolle 

und konfliktarme Unterhalts-, Erneuerungs- 

und Finanzierungsplanung.  

 

11.2 Finanzierungsplanung 

+ Prognose EF 

(1.Review Instrument) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Tool 3: Instrumente 

zur Erneuerungspla-

nung von StWE 

 

Die Verwaltung prüft im ersten Vertrags-

jahr die langfristige Finanzierungsplanung 

anhand der Prognose EF (gem. Tool 3). Vor 

dem Hintergrund der liegenschaftsspezifi-

schen, zukünftigen Erneuerungs- und damit 

verbundenen Finanzbedarfe erarbeitet sie 

etwaige Anpassungsvorschläge. 

 

Sie erläutert diese der StWE-Gemeinschaft 

anhand des Diagramms Prognose EF und 

stellt die Bedeutung eines auskömmlich 

dotierten EF für eine langfristig orientierte 

wie konfliktarme Erneuerungs- und Fi-

nanzplanung heraus.  

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung über die langfristige Finanz-

planung sowie die inhaltliche Ausrich-

tung des «Instruments B: Prognose EF» 

(gem. Tool 3) informiert. 

 

Sie ist sich zukünftiger Erneuerungs- und  

damit verbundener Finanzbedarfe be-

wusst. Der Stellenwert einer langfristig 

optimierten Finanzierungsplanung wird 

von der StWE-Gemeinschaft verstanden.  

 

Vor diesem Hintergrund diskutiert, ggf. 

revidiert und genehmigt die StWE-

Gemeinschaft die verwaltungsseitigen 

Anpassungsvorschläge bzgl. der Äufnung 

des EF.  
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5.3. Phase 3 - Überwachung Liegenschaft + Fortschreibung Instrumente 

 

 
 Meilensteine Akteure 

12 Überwachung  

Liegenschaft  

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

  Eine umsichtige Verwaltung kontrolliert 

regelmässig den Gesamtzustand der StWE-

Liegenschaft
41

 im Sinne eines Ist-/Soll-

Abgleichs. Die Überwachung umfasst re-

gelmässige Beobachtungen
42

, Inspektionen 

sowie Zustands- und Funktionskontrollen 

Die StWE-Gemeinschaft wird regelmäs-

sig durch die Verwaltung im Rahmen 

einer StWE-Versammlung über den Ge-

samtzustand der StWE-Liegenschaft in-

formiert. 

Ggf. werden im Einzelfall für die Überwa-

chung der StWE-Liegenschaft Baufachleu-

te beigezogen. 

                                                        
41 Mind. 1x jährlich. 
42 Überprüfen der Gebrauchstauglichkeit durch einfache und regelmässige, in der Regel visuelle Kontrollen.  
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der technischen Anlagen und anderer ge-

meinschaftlicher Teile der StWE-

Liegenschaft.
43

  

 

Die Reparatur erkennbarer Mängel sowie 

kleine Instandstellungsarbeiten an gemein-

schaftlichen Teilen veranlasst die Verwal-

tung im Rahmen ihrer Kompetenzsumme 

selbstständig.
44

 

 

Erkennt die Verwaltung im Zuge der 

Überwachung der StWE-Liegenschaft ei-

nen umfassenderen Erneuerungsbedarf, 

geht sie gemäss Meilenstein 15 «Anmel-

dung Erneuerungsbedarf» und nachfolgen-

der Meilensteine vor.  

Ggf. zieht sie nach Bedarf ausgewiesene 

Baufachleute bei. 

 

13.1 Erneuerungstermin-

plan + Massnahmen-

übersicht (Fortschreibung 

Instrumente) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

  Eine langfristig orientierte Verwaltung 

schreibt jährlich die Instrumente A: Erneu-

erungsterminplan und C: Massnahmen-

übersicht fort. (gem. Tool 3) 

 

Dabei dient der Erneuerungsterminplan als 

Instrument zur kontinuierlichen Informati-

on und Sensibilisierung der StWE-

Im Rahmen der jährlichen StWE-

Versammlungen wird die StWE-

Gemeinschaft durch die Verwaltung mit-

tels des fortgeschriebenen  Erneuerungs-

terminplans hinsichtlich mittel- und lang-

fristig notwendiger Erneuerungs- und 

Finanzbedarfe informiert. (gem. Tool 5) 

 

Ggf. werden für die Fortschreibung der 

Instrumente A: Erneuerungsterminplan und 

C: Massnahmenübersicht ausgewiesene 

Baufachleute beigezogen.  

 

 

 

 

                                                        
43 Vgl. SIA 469 Erhaltung von Bauwerken, S.9. 
44 Vgl. Sommer, 2012, S.169. 
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Gemeinschaft für mittel- und langfristig 

notwendige Erneuerungs- und damit ver-

bundene Finanzbedarfe. Damit dient dieser 

«einerseits der Orientierung der StW-

Eigentümer (Schutz vor unliebsamen Über-

raschungen) und andererseits der langfris-

tigen finanziellen Planung der entspre-

chenden Bauvorhaben (mit zugehöriger 

Äufnung des Erneuerungsfonds).»
45

 

 

In der Massnahmenübersicht werden alle 

innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre ge-

planten umfassenderen, notwendigen wie 

nützlichen, baulichen Massnahmen und 

Massnahmenpakete dargestellt. Dies um-

fasst auch die bereits in den verschiedenen 

Informations-, Genehmigungs-, Planungs- 

und Realisierungsschritten befindlichen 

Massnahmen(-pakete) an gemeinschaftli-

chen Teilen. Dabei sind die Inhalte der 

Massnahmenübersicht kontinuierlich durch 

die Verwaltung zu aktualisieren und der 

StWE-Gemeinschaft im Rahmen der jährli-

chen StWE-Versammlungen vorzustellen.  

 

Die Massnahmenübersicht wird einerseits 

durch «neue» mittelfristig zu realisierenden 

bauliche Massnahmen ergänzt. Anderer-

seits werden die bereits aufgeführten Mas-

snahmen fortlaufend detailliert, kosten-

technisch spezifiziert und durch 

Baufachleute zu sinnvollen Massnahmen-

Darüber hinaus wird die StWE-

Gemeinschaft auf Basis der regelmässig 

zu aktualisierenden Massnahmenüber-

sicht bezüglich aller innerhalb der nächs-

ten 10-15 Jahre geplanten umfassenderen, 

notwendigen wie nützlichen, baulichen 

Massnahmen(-pakete) an gemeinschaftli-

chen Teilen informiert. Dies umfasst auch 

die bereits in den verschiedenen Vorbe-

reitungs-, Genehmigungs-, Planungs- und 

Realisierungsschritten befindlichen Mas-

snahmen(-pakete).  

 

Die Massnahmenübersicht wird durch die 

StWE-Gemeinschaft diskutiert, ggf. revi-

diert und genehmigt.  

Dabei sind die einzelnen Diskussions-, 

Entscheid- und Genehmigungsschritte bei 

der Projektierung und Realisierung um-

fassender Erneuerungsmassnahmen im 

Regelfall Bestandteil der gewöhnlichen 

jährlichen Diskussion und Genehmigung 

der Massnahmenübersicht.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
45 Vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 104. 
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paketen zusammengefasst. Folgende mei-

lensteinbezogene Informationen werden 

abgebildet: 

- Notwendige Massnahmen aus Überwa-

chung Liegenschaft mit Grobkosten-

schätzung (GKS) 
46

  

- Notwendige Massnahmen aus Bauzu-

standsanalyse mit GKS
47

 

- Notwendige Massnahmen gemäss Auf-

gabendefinition Projektierung
48

   

- Projektierungskredit für weitere Pla-

nungsschritte
49

  

- Massnahmen gemäss Zielsetzung Er-

neuerung
50

 

- Massnahmen(-pakete) gemäss Erneue-

rungsstrategie mit Kostenschätzung 

(KS)
51

 

- Kostenvoranschlag (KV) für projektier-

te Massnahmen(-pakete)
52

 

- Aktueller/ prognostizierter Kostenvor-

anschlag (KV) und Stand Ausfüh-

rungsprojekt.
53

 

 

Das ersichtliche Vorgehen in mehreren 

Vorbereitungs-, Genehmigungs-, Planungs- 

und Realisierungsschritten soll eine konti-

nuierliche Information der StWE-

Gemeinschaft sicherstellen. Darüber hinaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
46 siehe Meilenstein 12 «Überwachung Liegenschaft». 
47 siehe Meilenstein 16 «Bauzustandsanalyse». 
48 siehe Meilenstein 17 «Projektierungsbeschluss». 
49 siehe Meilenstein 17 «Projektierungsbeschluss». 
50 siehe Meilenstein 18 «Bedürfnisevaluation». 
51 siehe Meilenstein 20 «Erneuerungsstrategie». 
52 siehe Meilenstein 22 «Bauprojekt + Baubewilligung Massnahmen(-pakete)». 
53 siehe Meilenstein 26 «Ausführung Massnahmen(-pakete)». 
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gewährleistet es genügend Zeit für Diskus-

sionen bzw. für einen längeren Meinungs-

bildungsprozess bei der Ausarbeitung um-

fassender Erneuerungsmassnahmen.  

 

Die Massnahmenübersicht dient der Ver-

waltung damit vordergründig als Kommu-

nikationsinstrument gegenüber der StWE-

Gemeinschaft für die Information, Diskus-

sion und schrittweise Genehmigung der 

verschiedenen Massnahmen(-pakete).
54

  

 

13.2 Finanzierungsplanung 

+ Prognose EF 

(Fortschreibung Instrument) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Im Rahmen der langfristigen Finanzie-

rungsplanung informiert die Verwaltung 

die StWE-Gemeinschaft jährlich hinsicht-

lich des aktuellen Stands der Einlagen in 

den EF und ggf. absehbarer Finanzierungs-

lücken für mittel- und langfristig notwen-

dige Erneuerungsmassnahmen. 

 

Darauf basierend unterbreitet sie der 

StWE-Gemeinschaft Empfehlungen für 

etwaige Anpassungen der jährlichen Äuf-

nungshöhe des EF oder/und verdeutlicht 

die Notwendigkeit ausserordentlicher Son-

derzahlungen – also Kostendeckungsbei-

trägen durch die einzelnen StW-

Eigentümer  – in bestimmter Höhe zu ei-

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung jährlich auf Grundlage des 

«Instruments B: Prognose EF» über den 

aktuellen Stand der Einlagen in den EF 

und ggf. absehbarere Finanzierungslü-

cken für mittel- und langfristige Erneue-

rungsmassnahmen informiert. (gem. Tool 5) 

 

Basierend auf der Darstellung verschie-

dener Szenarien mittels des Diagramms 

Prognose EF diskutiert die StWE-

Gemeinschaft die Empfehlungen der 

Verwaltung bzw. etwaige Anpassungen 

der langfristigen Finanzierungsplanung 

(Jährliche Äufnungshöhe, ausserordentli-

che Sonderzahlungen etc.). 

 

                                                        
54 Im Regelfall erfolgt die Genehmigung der einzelnen Projektierungs- und Realisierungsschritte für umfassende Erneuerungsmassnahmen durch die StWE-Gemeinschaft an den entspre-

chenden Meilensteinen 15, 17, 18, 19, 20, 22 und 26.    
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nem gegebenen Zeitpunkt. Dabei veran-

schaulicht die Verwaltung mittels des Dia-

gramms Prognose EF verschiedene Finan-

zierungsszenarien und ihre jeweiligen 

Konsequenzen. (gem. Tool 3) 

 

In diesem Zusammenhang weist sie auf die 

Bedeutung eines ausreichend dotierten EF 

für eine langfristig orientierte Unterhalts-, 

Erneuerungs- und Finanzierungsplanung 

und damit für ein konfliktarmes Zusam-

menleben innerhalb der StWE-

Gemeinschaft hin. 

 

Auf Grundlage der Beschlüsse der StWE-

Versammlung passt die Verwaltung die 

langfristige Finanzierungsplanung an. 

 

Im Bewusstsein der Bedeutung eines 

ausreichend dotierten EF für eine lang-

fristig orientierte, strategische Erneue-

rungsplanung und damit für ein konflikt-

armes Zusammenleben innerhalb der 

StWE-Gemeinschaft diskutiert, revidiert 

ggf. und genehmigt sie notwenige Anpas-

sungen. 

 

 

14.1 Reglement  

(10-Jahres Review) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Juristen 

 Tool 4: Musterregle-

ment und Zielsetzun-

gen für StWE 

 

Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

In einem 10-jährigen Rhythmus initiiert die 

Verwaltung aktiv, ggf. unter Beizug eines 

fachkundigen Juristen, eine Prüfung des 

Reglements auf Aktualität. Vor dem Hin-

tergrund der Bedürfnisse der StWE-

Gemeinschaft entwickelt sie zusammen mit 

dem TA ggf. Anpassungsvorschläge.  

 

Diese sind der StWE-Gemeinschaft im 

Rahmen der nächsten StWE-Versammlung 

zu erläutern, zu diskutieren und (im Regel-

fall) durch qualifiziertes Mehr zu be-

schliessen. 

 

In einem 10-jährigen Rhythmus überprüft 

der TA gemeinsam mit der Verwaltung 

und einem fachkundigen Juristen das 

bestehende Reglement und entwickelt ggf. 

Anpassungsvorschläge.  

 

Basierend darauf diskutiert die StWE-

Versammlung die vorgebrachten Anpas-

sungs- und Aktualisierungsvorschläge mit 

Rücksicht auf die spezifischen Bedürfnis-

se der StWE-Gemeinschaft. Etwaige An-

passungen werden (im Regelfall) mit 

qualifiziertem Mehr beschlossen. 

 

Für die Anpassung und Aktualisierung des 

Reglements sollte ein fachkundiger Jurist 

beigezogen werden. 
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Hilfestellung bietet hier das «Tool 4: Mus-

terreglement und Zielsetzungen für StWE». 

 

  

14.2 Zielsetzungen  

Erhaltungsplanung 

 (10-Jahres Review) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Tool 4: Musterregle-

ment und Zielsetzun-

gen für StWE 

 

Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

In einem 10-jährigen Rhythmus initiiert die 

Verwaltung aktiv, in Zusammenarbeit mit 

dem TA und ggf. unter Beizug externen 

Sachverstandes, eine Prüfung und Anpas-

sung der drei Zielsetzungen (gem. Tool 4):  

- A: Erhaltungsstrategie  

- B: Erhaltungsziel
55

 
- C: Finanzierungsplanung  

 

Ggf. haben sich innerhalb des letzten Jahr-

zehnts die Bedürfnisse der StWE-

Gemeinschaft geändert, so dass Verwal-

tung und TA nunmehr Vorschläge zur An-

passung der Zielsetzungen entwickeln.  

 

Diese sind der StWE-Gemeinschaft im 

Rahmen der nächsten StWE-Versammlung 

vorzustellen, zu diskutieren und (im Regel-

fall) durch qualifiziertes Mehr zu be-

schliessen. 

Hilfestellung bietet hier das «Tool 4: Mus-

terreglement und Zielsetzungen für StWE». 

 

In einem 10-jährigen Rhythmus überprüft 

der TA gemeinsam mit der Verwaltung 

und ggf. externem Sachverstand, die be-

stehenden Zielsetzungen der langfristigen 

Erhaltungsplanung. (gem. Tool 4) 

 

Die StWE-Gemeinschaft diskutiert und 

revidiert die ausgearbeiteten Anpassungs- 

und Aktualisierungsvorschläge der Ziel-

setzungen im Rahmen einer StWE-

Versammlung. Mit Rücksichtnahme auf 

die spezifischen Bedürfnisse der StWE-

Gemeinschaft beschliesst sie etwaige 

Anpassungen (im Regelfall) mit qualifi-

ziertem Mehr. 

 

Ggf. wird für die Fortschreibung der Ziel-

setzungen der langfristigen Erhaltungspla-

nung externer Sachverstand (z.B. Baufach-

leute) beigezogen. 

 

 

  

                                                        
55 Werterhalt/ Werterhalt plus/ Wertsteigerung. 
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5.4. Phase 4 - Anmeldung Erneuerungsbedarf + Projektierung Massnahmen 

 

 
 Meilensteine Akteure 

15 Anmeldung  

Erneuerungsbedarf 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

  Vor dem Hintergrund ablaufender Nut-

zungsdauern bzw. sich abzeichnender 

Bauschäden oder technischer Probleme
56

 an 

gemeinschaftlichen Bauteilen
57

 meldet die 

Verwaltung bei der StWE-Gemeinschaft 

frühzeitig einen entsprechenden mittelfris-

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung frühzeitig über notwendige 

Erneuerungsbedarfe in Kenntnis gesetzt.  

 

Darüber hinaus wird die StWE-

Gemeinschaft über die allfällige Beauf-

Ausgewiesene Baufachleute (Fachplaner, 

Bausachverständige) werden mit einer um-

fassenden Bauzustandsanalyse für das Er-

kennen und Erfassen aller Bauschäden und 

technischen Probleme der StWE-

Liegenschaft beauftragt. 

                                                        
56 Z.B. über signifikant gestiegene Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwände. 
57 Ermittelt im Rahmen der regelmässigen Inspektionen und Kontrollen der Liegenschaft  (siehe Meilenstein 12 «Überwachung Liegenschaft»). 
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tigen Erneuerungsbedarf an. 

 

Aufgrund der regelmässigen Überwachung 

der StWE-Liegenschaft durch die Verwal-

tung sowie einer über den Erneuerungs-

terminplan ersichtlichen «ablaufenden» 

Restnutzungsdauer
58

 stellt sich der Erneue-

rungsbedarf in der Regel
59

 weder als un-

vorhergesehen noch bereits akut dar.  

 

Sind umfassende Erneuerungsmassnahmen 

notwendig, «werden diese in der Praxis 

meist nicht in einem einzigen Beschluss 

gefasst werden können.»
 60

 Vielmehr 

braucht es mehrere aufeinander aufbauende 

Beschlüsse, um ein Vorhaben umzusetzen. 

Wichtig ist, dass die StWE-Gemeinschaft 

frühzeitig und umfassend orientiert ist und 

entsprechende Anträge klar traktandiert 

werden.
61

 

 

Um dies zu gewährleisten, nimmt die Ver-

waltung die Bauteile mit sich abzeichnen-

dem Erneuerungsbedarf in das «Instrument 

C: Massnahmenübersicht» auf.
62

  

 

Im Fall eines notwendigen, «nur» einfa-

chen Bauteilersatzes, der weitgehend unab-

tragung einer Bauzustandsanalyse und die 

sich daraus ergebenden weiteren Vorge-

hens- und Entscheidungsschritte im Hin-

blick auf notwendige Instandsetzungs- 

und Erneuerungsmassnahmen informiert. 

 

Eine umfassende Bauzustandsanalyse 

dient einerseits der fundierten Einschät-

zung der Tragweite der verwaltungsseitig 

festgestellten Bauschäden und/oder tech-

nischer Probleme an den gemeinschaftli-

chen Teilen der StWE-Liegenschaft. An-

dererseits ermöglicht sie ein frühzeitiges 

Erkennen von ggf. weiter gehenden, für 

Nichtbaufachleute nur schwer erkennba-

ren notwendigen Instandsetzungs- und 

Erneuerungsbedarfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
58 Verdeutlicht über die «plakative Ampel» im «Instrument A: Erneuerungsterminplan». 
59 Ausnahmen können Schadensereignisse aufgrund «höherer Gewalt» darstellen (Wetterextreme). 
60 Gerster/Czok, 2011, S. 104. 
61 Vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 104. 
62 Die Massnahmenübersicht bildet, wie bereits unter Meilenstein 11.1 «Erneuerungsterminplan + Massnahmenübersicht» dargelegt, das Kommunikationsinstrument zwischen Verwaltung 

und StWE-Gemeinschaft für die verschiedenen Vorbereitungs-, Genehmigungs-, Planungs- und Realisierungsschritte bei der Ausarbeitung von Erneuerungsmassnahmen. 
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hängig von anderen Bauteilen oder Mass-

nahmenplanungen umzusetzen ist, kann die 

StWE-Gemeinschaft auf den, in den fol-

genden Meilensteinen beschriebenen, 

mehrstufigen Genehmigungsprozess ver-

zichten. Mit entsprechendem Quorum kann 

die Einzelmassnahme gemäss Meilenstein 

25 «Ausschreibung Massnahmen» ausge-

schrieben und in einem nächsten Schritt in 

Auftrag gegeben werden. Im Regelfall 

handelt es sich dabei um Arbeiten, die ohne 

längeren Planungsvorlauf zeitnah, gemäss 

Meilenstein 26 «Ausführung Massnahmen» 

ausgeführt werden können (z.B. Liftersatz, 

Ersatz Sonnenstoren). 

 

Sofern für die StWE-Liegenschaft noch 

keine Bauzustandsanalyse durchgeführt 

wurde oder diese länger als 10 bis 15 Jahre 

zurückliegt, beauftragt die Verwaltung   

deren Durchführung. Dies stellt eine Ver-

waltungshandlung dar, für welche kein 

Beschluss der StWE-Gemeinschaft not-

wendig ist.
63

 Dennoch sollte sie entspre-

chend informiert werden.  

 

 

 

 

16 Bauzustandsanalyse Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Tool 7: Anreize Er-

neuerung von StWE 

Als Ergebnis der Bauzustandsanalyse sind 

die bereits verwaltungsseitig angemeldeten 

Erneuerungsbedarfe an den gemeinschaftli-

chen Bauteilen verifiziert und ggf. weitere, 

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung (und ggf. die mit der Bauzu-

standsanalyse beauftragten Baufachleute) 

über den für den Werterhalt der StWE-

Ausgewiesene Baufachleute erfassen den 

Zustand der StWE-Liegenschaft und er-

kennen offensichtliche wie versteckte 

Bauschäden und/oder technische Probleme. 

                                                        
63 Dies, «da die Beauftragung grundsätzlich in den Kompetenzbereich eines nach Art. 647b ZGB bestellten Verwalters fällt. Es ist jedoch ratsam, diese Kompetenz dem Verwalter ex plizit 

einzuräumen (entweder im Reglement oder im Vertrag mit dem Verwalter).» (Vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 104). 
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darüber hinausgehende Instandsetzungs- 

und Erneuerungsbedarfe identifiziert.  

 

Die Verwaltung nimmt die zusätzlich iden-

tifizierten kurz- bis mittelfristig notwendi-

gen Instandsetzungs- und Erneuerungsbe-

darfe in das «Instrument C: 

Massnahmenübersicht» auf.  

 

Darüber hinaus gleicht sie den schätzungs-

weise ermittelten Finanzbedarf für die Er-

neuerung der Bauteile mit der aktuellen 

Einlagenhöhe im EF und der Prognose EF 

ab. 

 

Die Verwaltung setzt, ggf. unter Beizug 

von Baufachleuten, die StWE-

Gemeinschaft über den im Rahmen der 

Bauzustandsanalyse ermittelten notwendi-

gen Erneuerungs- und damit verbundenen 

Finanzierungsbedarf in Kenntnis.  

 

Im Idealfall bestätigen die Ergebnisse der 

Bauzustandsanalyse weitgehend die ver-

waltungsseitig bereits angemeldeten 

Bauschäden und/oder technischer Probleme 

sowie die Angaben des Erneuerungster-

minplans
64

 (insb. projizierte Restnutzungs-

Liegenschaft notwendigen Erneuerungs-

bedarf, den zeitlichen Horizont und den 

schätzungsweise damit verbundenen Kos-

ten informiert. 

 

Zu diesem Zeitpunkt geht es um die An-

gabe von Grössenordnungen bzgl. des 

Finanzbedarfs. Dies ist wesentlich, damit 

die StWE-Gemeinschaft einen ersten 

Überblick über den Erneuerungsumfang 

gewinnt und die notwendigen Massnah-

men im Hinblick auf die liegenschafts-

spezifische Finanzierungsplanung und 

die aktuelle Höhe der Einlagen im EF 

bewerten und einordnen kann.
67

 

 

 

 

  

 

Dabei beschreiben sie den Zustand der 

einzelnen Bauteile und bestimmen die 

Dringlichkeit ihrer Erneuerung. Damit 

identifizieren sie die zum Werterhalt not-

wendigen Instandsetzungs- und Erneue-

rungsmassnahmen und bestimmen mittels 

Grobkostenschätzung (GKS) überschläglich 

die damit verbundenen Kosten.  

Darüber hinaus halten sie fest, zu welchem 

Zeitpunkt die Massnahmen spätestens um-

gesetzt werden sollten.
68

  

 

Über die Bauzustandsanalyse können mit 

einem verhältnismässig geringen Aufwand 

bereits wichtige Informationen geliefert 

und das weitere Vorgehen überdacht wer-

den. Voraussetzung ist, dass Baufachleute 

mit fundierter Erfahrung ausgewählt wer-

den.
69

 
 

Ggf. ziehen die Baufachleute Elektriker, 

Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsfachleute, 

Energieberater oder Bauphysiker bei. 

 

 

                                                        
64 Dabei stehen Bauzustandsanalyse und die Angaben des Erneuerungsterminplans in engem Zusammenhang und gegenseitiger Wechselwirkung zueinander . Zunächst stellt der Erneuerungs-

terminplan ein Hilfsmittel und Indiz für den Zeitpunkt und den ungefähren Finanzbedarf notwendiger  Erneuerungen von gemeinschaftlichen Bauteilen dar. Damit bildet er neben der 

Bauzustandsanalyse eine Basis für die Erneuerungsplanung. 
67 Vgl. SIA D 0163 Bauerneuerung Projektieren mit Methode Halter, Martin: SIA Dokumentation D 0163, Bauerneuerung. Projektieren mit Methode. – Zürich: Schweizer Ingenieur und 

Architektenverein (SIA); 2000, S.17. 
68 Vgl. Fischer, Robert; Ehrbar, Doris et al. (2012): SanStrat – Ganzheitliche Sanierungsstrategien für Wohnbauten und Siedlungen der 1940er bis 1970er Jahre. Horw: Hochschule Luzern – 

Technik & Architektur, Kompetenzzentrum für Typologie & Planung in Architektur (CCTP) ; 2012. 
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dauer und voraussichtliche Erneuerungs-

kosten der Bauteile etc.). Ggf. ist der Er-

neuerungsterminplan auf Grundlage aktu-

eller Erkenntnisse aus der Bauzu-

Bauzustandsanalyse anzupassen.  

 

Des Weiteren informiert die Verwaltung 

unter Beizug des «Tools 7: Anreize Erneu-

erung von StWE» die StWE-Gemeinschaft 

über mögliche finanzielle Anreize staatli-

cher bzw. kantonaler Förderprogramme für 

Erneuerungsmassnahmen.
65

 

 

Aufgrund der langfristigen Finanzierungs-

planung sollten die für die zu erneuernden 

Bauteile nötigen finanziellen Mittel bereits 

hinreichend im EF geäufnet sein. 

Sollte im Hinblick auf den angestrebten 

Erneuerungszeitpunkt eine merkliche Dis-

krepanz bestehen
66

, müssen die Äufnung 

des EF angepasst oder/und ausserordentli-

che Sonderzahlungen vorgenommen wer-

den. Insbesondere bei einer Notwendigkeit 

zusätzlicher Kostendeckungsbeiträge für 

die Finanzierung weiterer Planungsschritte 

ist zu diesem Zeitpunkt die tatsächliche 

finanzielle Tragbarkeit durch jeden einzel-

nen StW-Eigentümer zu klären.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
69 Vgl. SIA D 0163, 2000, S.17. 
65 Diese bestehen derzeit schwerpunktmässig in finanziellen Anreizen für energetische Erneuerungen, welche im StWE als nützliche, wertsteigernde Massnahmen gelten. 
66 Ermittelbar über das «Instrument B: Prognose EF» als Bestandteil des «Tools 3: Instrumente zur Erneuerungsplanung von StWE». 
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17 Projektierungs-

beschluss  

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Die Verwaltung definiert in Zusammenar-

beit mit dem TA die für die Erneuerungs-

massnahme(n) notwendige Aufgabenstel-

lung (Welche gemeinschaftlichen Bauteile 

sollen saniert bzw. erneuert werden?
70

). 

Auf dieser Grundlage erarbeitet sie eine 

GKS für die baulichen Massnahmen
71

, die 

Höhe des dafür notwendigen «Projektie-

rungskredits» und einen Vorschlag für 

dessen Finanzierung. Letztere kann über 

Einlagen aus dem EF oder/und Kostende-

ckungsbeiträge der einzelnen StW-

Eigentümer gewährleistet werden. 

 

Darüber hinaus nimmt die Verwaltung den 

«Projektierungskredit» als Position in das 

«Instrument C: Massnahmenübersicht» 

auf. Dies als Informations- und Genehmi-

gungsgrundlage für die StWE-

Gemeinschaft. 

 

Nach erfolgter Genehmigung der Aufga-

benstellung, des «Projektierungskredits» 

und dessen Finanzierung durch die StWE-

Gemeinschaft gibt die Verwaltung die 

Ausarbeitung eines Vorprojekts mit Kos-

tenschätzung (KS) für die baulichen Mass-

nahmen in Auftrag.
72

 

Bei sich abzeichnendem, umfassendem 

Erneuerungsbedarf kann die StWE-

Gemeinschaft in einem ersten Beschluss 

die Vorbereitung, Begleitung und Über-

wachung der baulichen Massnahmen  

(Projektierung und Realisierung) an den 

TA übertragen
74

, sofern dies nicht bereits 

fixer Aufgabenbestandteil gemäss Pflich-

tenheft ist. 

 

Dieser kann in enger Abstimmung und 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung und 

den Baufachleuten die Projektierung und 

Realisierung des Erneuerungsvorhabens 

unterstützen und begleiten. Der TA kann 

darüber hinaus die Rolle als «Bauherren-

vertreter» gegenüber Unternehmern und 

Planern wahrnehmen.
75

 

 

In Zusammenarbeit mit der Verwaltung 

definiert der TA die Aufgabe und die 

Höhe des «Projektierungskredits». Dieser 

deckt die Finanzierung der weiteren Pla-

nungsschritte bis mind. zur Ausarbeitung 

eines Vorprojektes mit KS für die defi-

nierten Massnahmen ab.
76

  

 

Die Aufgabenstellung, der «Projektie-

Ausgewiesene Baufachleute werden mit 

der Ausarbeitung eines Vorprojektes mit 

KS für die Erneuerungsmassnahmen beauf-

tragt. 
 
 

                                                        
70 Gerster/Czok, 2011, S. 104. 
71 Grobkostenschätzung möglich über Angaben aus Bauzustandsanalyse und Angaben gem. «Instrument A: Erneuerungsterminplan». 
72 Gemäss Leistungsmodell SIA 112, Phase Projektierung - Teilphase Vorprojekt und den inhaltlich dort dargelegten Leistungen, zu erstellenden Grundlagen und anzustrebenden Zielen.  
74 Vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 104. 
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Dabei sind Baufachleute mit fundierter 

Erfahrung in Erneuerungsprojekten auszu-

wählen. Für die im Rahmen des Vorpro-

jekts auszuarbeitenden Erneuerungsvarian-

ten ist eine ausreichende 

Kostengenauigkeit zu definieren, damit 

diese genügend Aussagekraft besitzen, um 

der StWE-Gemeinschaft als Entschei-

dungsgrundlage für das weitere Vorgehen 

dienen zu können.
73

 

 

rungskredit» und dessen Finanzierung 

werden durch die StWE-Gemeinschaft 

diskutiert, ggf. revidiert und genehmigt.   

18 Bedürfnisevaluation 

(«fakultativ», da abhängig 

von Problemstellung) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Ggf. unterstützt und begleitet die Verwal-

tung die Baufachleute bei der Bedürfnise-

valuation im Sinne der Ermittlung von 

wünschenswerten baulichen Massnahmen 

(«nice to have»).  

 

Darüber hinaus aktualisiert die Verwaltung 

auf Grundlage aller zur Projektierung be-

auftragten notwendigen wie wünschens-

werten baulichen Massnahmen das «In-

strument C: Massnahmenübersicht». 

 

 

Ggf. unterstützt und begleitet der TA die 

Baufachleute bei der Bedürfnisevaluation 

im Sinne der Ermittlung der wünschens-

werten baulichen Massnahmen («nice to 

have»).  

 

Die StWE-Gemeinschaft diskutiert und 

revidiert gegebenenfalls den durch die 

Baufachleute, in Zusammenarbeit mit 

dem TA, erarbeiteten Entwurf der Zielset-

zung Erneuerung. Dieser beinhaltet die 

baulichen Absichten, die zu projektieren-

den notwendigen wie wünschenswerten 

baulichen Massnahmen mit möglichen 

Prioritäten sowie die wirtschaftlichen, 

Nach der Identifikation notwendiger Er-

neuerungsmassnahmen erfolgt im Rahmen 

einer Bedürfnisevaluation die Ermittlung 

wünschenswerter, nützlicher baulicher 

Massnahmen aus Sicht der StWE-

Gemeinschaft. Dabei holen die Baufachleu-

te ggf. mit Unterstützung der Verwaltung 

bzw. des TA die Erfahrungen und Absich-

ten der StWE-Gemeinschaft wie auch die 

Wertungen und Absichten der relevanten 

Behörden ein.
79

 

 

Die Baufachleute unterstützen die StWE-

Gemeinschaft beim Priorisieren der Mass-

nahmen. Sie geben, unter Wahrung des 

                                                                                                                                                                                                                                                      
75 Die Vertretung der StWE-Gemeinschaft nach aussen erfolgt im Regelfall über die Verwaltung, kann grundsätzlich jedoch  an den Technischen Ausschuss oder temporär für die Erneue-

rungsmassnahme an Baufachleute delegiert werden (Vgl. Gerster/Czok, S. 104 f.). 
76 «Projektierungsbeschluss». 
73 Vgl. Lenzin, 2013, S.34. 
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ökologischen und sozialen Ziele der 

StWE-Gemeinschaft.
77

 

Am Ende der Bedürfnisevaluation steht 

unter Berücksichtigung der finanziellen 

Rahmenbedingungen
78

 die Genehmigung 

einer Zielsetzung Erneuerung durch die 

StWE-Gemeinschaft. Diese ist stellvertre-

tend für die StWE-Gemeinschaft durch 

den TA zu unterschreiben.  

 

«Blickes für das grosse Ganze», Empfeh-

lungen, welche ggf. erst in einigen Jahren 

«fälligen» baulichen Massnahmen
80

 im 

Rahmen der anstehenden Erneuerung mit 

berücksichtigt werden sollten.  

Ggf. ist es finanziell und organisatorisch 

sinnvoll, bestimmte wünschenswerte oder 

(noch) nicht dringliche Massnahmen zeit-

lich einhergehend mit den notwendigen 

Erneuerungsmassnahmen zu realisieren.  

 

Die ausgewiesenen Baufachleute fassen in 

Zusammenarbeit mit der Verwaltung/ dem 

TA die baulichen Absichten (Grundstrate-

gien), die zu projektierenden notwendigen 

wie wünschenswerten
81

 baulichen Mass-

nahmen mit möglichen Prioritäten sowie 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozia-

len Ziele
82

 der StWE-Gemeinschaft in ei-

nem Entwurf Zielsetzung Erneuerung zu-

sammen und stellen diesen zur Diskussion. 

 

Die genehmigte Zielsetzung Erneuerung 

wird durch den TA, die Baufachleute und 

die Verwaltung unterschrieben. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
79 Vgl. Fischer et al., 2012, S. 49. 
77 Vgl. Argumentarium SanStrat, 2013, S. 48. 
78 Sowie unter Berücksichtigung der «Zielsetzung B: Erhaltungsziel» (Werterhalt/ Werterhalt plus/ Wertsteigerung) gem. «Tool 4: Musterreglement und Zielsetzungen für StWE». 
80 Siehe «Ampel» im Erneuerungsterminplan. 
81 Beinhalten nützliche und ggf. luxuriöse Massnahmen. 
82 Vgl. Argumentarium SanStrat, 2013, S. 48. 
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19 Variantenstudium 

(«fakultativ», da abhängig 

von Problemstellung) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Ggf. unterstützt die Verwaltung die Bau-

fachleute bei der Vorstellung der ausgear-

beiteten Erneuerungsvarianten und beglei-

tet die StWE-Gemeinschaft bei der 

Entscheidungsfindung. 

 

Die StWE-Gemeinschaft/ der TA diskutie-

ren gemeinsam mit den Baufachleuten die 

verschiedenen ganzheitlichen Erneue-

rungsvarianten. Ggf. unterbreitet der TA 

der StWE-Gemeinschaft einen Vorschlag, 

welche Erneuerungsvariante den Bau-

fachleuten zur weiteren Ausarbeitung als 

Vorprojekt mit KS übertragen werden 

sollte. 

 

Die StWE-Gemeinschaft diskutiert, revi-

diert ggf. und genehmigt die auszuarbei-

tende Erneuerungsvariante.  

 

Im Variantenstudium erarbeiten die Bau-

fachleute verschiedene ganzheitliche Er-

neuerungsvarianten.  

Ggf. ziehen die Baufachleute Elektriker, 

Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsfachleute, 

Energieberater oder Bauphysiker bei. 

 

Dabei müssen die Vor- und Nachteile der 

erarbeiteten Erneuerungsvarianten hinsicht-

lich gestalterischer, energetischer, wirt-

schaftlicher, sozialer und ökologischer 

Aspekte transparent aufgezeigt und objek-

tiv beurteilbar sein, um der StWE-

Gemeinschaft als Entscheidungsgrundlage 

dienen zu können.
83

 

Die Baufachleute stellen die ausgearbeite-

ten Erneuerungsvarianten der StWE-

Gemeinschaft/ dem TA vor und geben 

Empfehlungen für die Entscheidungsfin-

dung.  

 

20 Erneuerungsstrategie Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Die Verwaltung aktualisiert auf Grundlage 

der genehmigten Erneuerungsstrategie das 

«Instrument C: Massnahmenübersicht», 

indem sie die erarbeiteten Massnahmenpa-

kete abbildet.   

 

In diesem Zusammenhang stellt die Mass-

Das ausgearbeitete Vorprojekt mit KS 

wird der StWE-Gemeinschaft/ dem TA 

durch die Baufachleute vorgestellt. Diese 

auf die spezifischen Bedürfnisse der 

StWE-Liegenschaft angepasste Erneue-

rungsstrategie wird durch die StWE-

Gemeinschaft diskutiert, ggf. revidiert 

Die Baufachleute erarbeiten eine auf die 

spezifischen Bedürfnisse der StWE-

Liegenschaft angepasste Erneuerungsstra-

tegie als Vorprojekt mit KS. Sie präsentie-

ren der StWE-Gemeinschaft die Erneue-

rungsstrategie mittels des «Instruments C: 

Massnahmenübersicht», welches vordefi-

                                                        
83 Vgl. Fischer et al., 2012, S.27. 
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nahmenübersicht das Informations-, Kom-

munikations- und Genehmigungsinstrument 

bei der schrittweisen Ausarbeitung von 

Erneuerungsmassnahmen zwischen Bau-

fachleuten, Verwaltung und StWE-

Gemeinschaft dar. 

schliesslich beschlossen.  

Mit der Genehmigung der Erneuerungs-

strategie definiert sich zudem der Kosten-

rahmen für die einzelnen Realisierungs-

etappen.  

nierte Massnahmenpakete aufzeigt. 

Nach erfolgter Genehmigung der Erneue-

rungsstrategie durch die StWE-

Gemeinschaft werden die sinnvoll aufei-

nander abgestimmten baulichen Massnah-

men/ Massnahmenpakete durch die Bau-

fachleute final beschrieben und zu 

Realisierungsetappen für die kommenden 

Jahre zusammengefasst.  

 

21 Konzept Finanzierung 

+ Kostenverteilung 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Mit dem Entscheid für eine Erneuerungs-

strategie und entsprechend vorliegender KS 

wird die Finanzierbarkeit durch die StWE-

Gemeinschaft nochmals geprüft. 

 

Die Verwaltung erarbeitet auf Basis der KS 

ein Finanzierungskonzept für die Ausfüh-

rung (z.B. Baukredit) der Massnahmenpa-

kete. Darüber hinaus erstellt sie ein Kon-

zept für die Kostenverteilung zwischen den 

einzelnen StW-Eigentümern (nach Wert-

quoten, ggf. spezielle Regelungen).
84

 

 

Die StWE-Gemeinschaft prüft und disku-

tiert das durch die Verwaltung erstellte 

Finanzierungskonzept (z.B. Baukredit) 

sowie das Konzept der Kostenverteilung 

zwischen den einzelnen StW-

Eigentümern. 

 

 

 

22 Bauprojekt + Baube-

willigung  

Massnahmen(-pakete) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Die Verwaltung aktualisiert auf Grundlage 

des ausgearbeiteten Bauprojektes mit Kos-

tenvoranschlag (KV) das «Instrument C: 

Massnahmenübersicht». Dabei werden die 

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Baufachleute umfassend über das erarbei-

tete Bauprojekt informiert.  

Sie genehmigt das Bauprojekt und be-

Die Baufachleute vertiefen die Erneue-

rungsstrategie mit den verschiedenen Mas-

snahmen(-paketen) zu einem detaillierten 

Bauprojekt
87

 mit KV.  

                                                        
84 Vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 104 f. 
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verschiedenen Massnahmen(-pakete) und 

Realisierungsetappen mit entsprechenden 

Kostenfolgen abgebildet. 

Ggf. unterstützt die Verwaltung die Bau-

fachleute bei der Vorstellung des detaillier-

ten Bauprojektes vor der StWE-

Gemeinschaft.  

 

Die Verwaltung informiert die unmittelbare 

Nachbarschaft vor Eingabe des Baugesuchs 

über die geplanten baulichen Massnahmen, 

um etwaigen Einsprüchen vorzubeugen. 

schliesst dessen Ausführung («Go/No go-

Entscheid»)
85

. Das Bauprojekt beinhaltet 

u.a. die konkreten baulichen Massnah-

men(-pakete), die Gesamtkosten und das 

Bauprogramm.
86

 

In diesem Zusammenhang genehmigt die 

StWE-Gemeinschaft den Baukredit auf 

Basis des KV sowie die geplante Kosten-

verteilung auf die einzelnen StW-

Eigentümer. 

 

 

 

Sie stellen das ausgearbeitete Bauprojekt 

inklusive geplantem Ablauf (ggf. in mehre-

ren Realisierungsetappen), Kosten und 

Terminen der StWE-Gemeinschaft vor. 

 

Das Bauprojekt kann als Ganzes oder in 

einzelnen Etappen zur Baubewilligung 

beim Bauamt eingereicht werden.
88

 Liegt 

die notwendige Bewilligung vor, kann mit 

der Umsetzung des ersten Massnahmenpa-

ketes als Realisierungsetappe begonnen 

werden.
89

 

 

23 Versicherungen Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

«Bauliche Massnahmen weisen ein nicht zu 

unterschätzendes Risiko von Schäden auf, 

für welche die StWE-Gemeinschaft solida-

risch haftet.»
90 Vor diesem Hintergrund 

holt die Verwaltung sowohl für die zumeist 

obligatorische Bauzeitversicherung (auch 

Gebäudeversicherung) wie auch die zu 

empfehlenden Bauherren- und Bauwesen-

versicherungen entsprechende Offerten bei 

Die StWE-Gemeinschaft/ der TA disku-

tiert den gewünschten Versicherungsum-

fang sowie die eingeholten Offerten und  

genehmigt die abzuschliessenden Versi-

cherungen im Rahmen des Baukredits 

(siehe Meilenstein 22 «Bauprojekt + 

Baubewilligung Massnahmen(-pakete)»). 

Ggf. beraten Baufachleute die Verwaltung 

und StWE-Gemeinschaft hinsichtlich des 

notwendigen Versicherungsumfangs. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
87 In Anlehnung an den «klassischen Planungsprozess» gemäss Leistungsmodell SIA 112, wobei sich Meilenstein 22 «Bauprojekt + Baubewilligung Massnahmen(-pakete)» inhaltlich an die 

dort dargelegten Leistungen, zu erstellenden Grundlagen und anzustrebenden Zielen der Phase Projektierung - Teilphasen Bauprojekt und Baubewilligungsverfahren orientiert. 
85 «Ausführungsbeschluss». 
86 Gerster/Czok, 2011, S. 104 f. 
88 Vgl. Fischer et al., 2012, S. 51. 
89 Die Baugesetze definieren die Frist, in der nach Erteilung der Baubewilligung mit der Umsetzung zu beginnen ist. Diese beträg t zwischen einem und drei Jahren. Zu welchem Zeitpunkt 

die Arbeiten abgeschlossen sein müssen, bleibt in der Regel offen. Insofern behält eine erteilte Bewilligung ihre Gültigkeit, auch wenn eine Umsetzung in Massnahmenpaketen (Real i-

sierungsetappen) vorgesehen ist. (Vgl. Fischer et al., 2012, S. 51.) 
90 Gerster/Czok, 2011, S. 105 f. 
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verschiedenen Versicherungsanbietern 

ein.
91

  

 

Die Bauzeitversicherung deckt Schäden, 

«die während der Erstellungsphase der 

Liegenschaft durch Elementarereignisse 

entstehen.»
92 

 

«Die Bauherrenhaftpflichtversicherung 

deckt Sach- und Personenschäden von Drit-

ten, die infolge von Bauarbeiten entstehen. 

In diese Kategorie fallen Risse in den Mau-

ern benachbarter Gebäude oder Schäden 

durch ein umstürzendes Gebäude.»
 93

 

 

Die Bauwesenversicherung «bietet finanzi-

ellen Schutz vor den Kostenfolgen einer 

Beschädigung der Liegenschaft oder eines 

Bauunfalls. Hier werden […] Schäden an 

der eigenen Liegenschaft und den darauf 

errichteten Bauten und Anlagen gedeckt.»
94

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
91 Kann alternativ auch durch Baufachleute oder den technischen Ausschuss erfolgen.  
92 Gerster/Czok, 2011, S. 106. 
93 Der Abschluss einer solchen Versicherung ist dringend zu empfehlen, um die StWE-Gemeinschaft vor (hohen) Schadenersatzforderungen zu bewahren. (Gerster/Czok, 2011, S. 106.) 
94 Regelmässig werden auch Schäden durch Diebstahl und Vandalismus gedeckt. (Gerster/Czok, 2011, S. 106.) 
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5.5. Phase 5 - Ausschreibung + Realisierung Massnahmen(-pakete) 

 

 
 Meilensteine Akteure 

24 Organisationsmodell 

(Ausführung) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

Bei der Wahl des «richtigen» Organisationsmodells für die Ausführung der Erneuerungsmassnahmen gibt es keine allgemeingülti-

gen Empfehlungen. Der Entscheid hängt stark von der spezifischen (z.B. organisatorischen) Situation der StWE-Gemeinschaft, ihrer 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Beschäftigung mit baufachlichen Themen
95

 oder auch der Art der anstehenden baulichen Massnah-

men ab. Je nach Prioritätensetzung weisen die verschiedenen Organisationsmodelle Vor- und Nachteile auf, welche es durch die 

StWE-Gemeinschaft resp. den TA entsprechend abzuwägen gilt. Unabhängig vom bevorzugten Modell ist es jedoch wichtig, mit 

einem Team zusammenzuarbeiten, welches nicht auf Neubauvorhaben fokussiert ist, sondern nachweislich grosse Erfahrungen mit 

                                                        
95 Gewährleistet z.B. über das im TA vorhandene Know-How.  
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Erneuerungsmassnahmen besitzt. Für den «Optimierten Erhaltungsprozess für StWE» wurde auf das Organisationsmodell bestehend 

aus Architekt und verschiedenen Bauhandwerkern fokussiert
96

. Dies vor dem Hintergrund der hohen Flexibilität und persönlichen 

Betreuung, gerade im Zusammenspiel mit einer engagierten Verwaltung bzw. einem entsprechend ermächtigten TA. Dennoch stehen 

grundsätzlich folgende Modelle zur Wahl: 

a) Totalunternehmer: Erbringt alle notwendigen Planungsleistungen und führt Bauarbeiten aus; ggf. höherer Pauschalpreis; dafür 

Kostensicherheit von Beginn an; ein Ansprechpartner für Projektierung und Realisierung
97

 

b) Generalunternehmer: Notwendige Planungsleistungen durch Architekt; Durchführung aller Bauarbeiten; Pauschalpreis; ein 

Ansprechpartner für Realisierung
98

  

c) Architekt und Bauhandwerker: Projektierung; Architekt als «Treuhänder» bei der Realisierung; holt einzelne Offerten ein; 

Vergabe und Werkverträge mit einzelnen Bauhandwerkern durch StWE-Gemeinschaft; hohe Flexibilität; persönliche Betreu-

ung; erhöhte Wahrscheinlichkeit von unvorhergesehenen Zusatzaufträgen verbunden mit zusätzlichen Kosten
99

 

d) Einzelne Bauhandwerker (ohne Architekt): Direktaufträge; Beauftragung von Bauhandwerkern bei planungsarmen Einzel-

massnahmen oder einfachem Bauteilersatz 

Ggf. berät die Verwaltung die StWE-

Gemeinschaft hinsichtlich der Vor- und 

Nachteile der verschiedenen denkbaren 

Organisationsmodelle. 

Die StWE-Gemeinschaft/ der TA disku-

tieren, in welcher partnerschaftlichen 

Konstellation die Ausführung der Erneu-

erungsmassnahmen umgesetzt werden 

soll.  

Ggf. unterbreitet der TA der StWE-

Gemeinschaft einen begründeten Vor-

schlag oder es wird externer Sachver-

stand beigezogen.  

 

Die StWE-Gemeinschaft genehmigt das 

zu verfolgende Organisationsmodell. 

 

Ggf. beraten Baufachleute die StWE-

Gemeinschaft hinsichtlich der Vor- und 

Nachteile der verschiedenen denkbaren 

Organisationsmodelle. 

 

25 Ausschreibung  

Massnahmen(-pakete) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt) 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

Die Verwaltung wählt in Zusammenarbeit 

mit dem TA die für die Submission gemäss 

Grundsätzlich kann die StWE-

Gemeinschaft die gesamte Ausschrei-

Die Baufachleute schreiben die Massnah-

men bzw. das Massnahmenpaket aus und 

                                                        
96 Es wäre ebenso möglich, sich als StWE-Gemeinschaft am Meilenstein 17 «Projektierungsbeschluss» für die Organisationsmodelle a) Totalunternehmer oder b) Generalunternehmer zu 

entscheiden.  
97 Vgl. Birrer (2011), S. 208. 
98 Vgl. Birrer (2011), S. 209. 
99 Vgl. Birrer (2011), S. 210. 
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fliktmanagement im 

StWE 

der Organisationsmodelle c) und d) einzu-

ladenden Bauhandwerker aus.  

 

Nach erfolgter Ausschreibung diskutiert 

und revidiert die Verwaltung in Zusam-

menarbeit mit dem TA ggf. die Vergabe-

empfehlung, trifft einen Vergabeentscheid 

und genehmigt die Vergabe. Es folgt die 

Unterzeichnung der Bauverträge.  

 

Ggf. zieht sie für den Abschluss der Bau-

verträge einen spezialisierten Juristen bei. 

 

 

bung, Auftragsvergabe und Unterzeich-

nung der Bauverträge alternativ an den 

technischen Ausschuss delegieren. 

 

Die StW-Gemeinschaft genehmigt die  

Gesamtkosten gemäss aktualisierten KV. 

 

legen in Absprache mit der Verwaltung/ 

dem TA die zur Beurteilung anzuwenden-

den Kriterien fest. Sie analysieren und 

bewerten die eingegangenen Offerten. Da-

bei sollte der Preis nicht das allein ent-

scheidende Kriterium darstellen. Ebenso 

wichtig sind Aspekte wie Erfahrungen mit 

ähnlich gelagerten Aufträgen, entsprechen-

de Referenzen sowie die Bonität des Bau-

handwerkers.
100

 Unter Abwägung dieser 

Aspekte unterbreiten Baufachleute der 

Verwaltung/ dem TA eine Vergabeempfeh-

lung und aktualisieren den KV.
101

  

26 Ausführung  

Massnahmen(-pakete) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt)/ Bauhandwerker 

  Die Verwaltung aktualisiert auf Grundlage 

des ausgearbeiteten Ausführungsprojektes 

das «Instrument C: Massnahmenüber-

sicht». Dabei werden die beauftragten bau-

lichen Massnahmen bzw. das beauftragte 

Massnahmenpaket mit aktualisiertem KV 

abgebildet. 

 

Die Verwaltung informiert die StWE-

Gemeinschaft hinsichtlich des ausgearbei-

teten Ausführungsprojektes inklusive de-

tailliertem Bauprogramm
102

 (Ablauf, Ter-

Im Hinblick auf unvorhergesehene wie 

auch dringliche Entscheidungssituationen 

bei der Realisierung der baulichen Mass-

nahmen delegiert die StWE-Gemeinschaft 

vorab vorsorglich eine entsprechende 

Entscheidungsbefugnis an den TA.
103

 

 

Ein eigenmächtiges Eingreifen einzelner 

StW-Eigentümer auf der Baustelle ist 

untersagt. Dies bringt den Bauablauf 

durcheinander und verursacht zusätzliche 

Kosten.
104

 

Baufachleute arbeiten ein Ausführungspro-

jekt mit detailliertem Bauprogramm aus 

und aktualisieren den KV.  

 

Für die Ausführung der Massnahmen ist 

eine kompetente Bauleitung wesentlich, 

welche die Einhaltung des Bauprogramms 

überwacht.
 105

  

 

Die Bauhandwerker erstellen gemäss 

Pflichtenheft und Vertrag die beauftragten 

baulichen Massnahmen bzw. Massnahmen-

                                                        
100 Vgl. Birrer, 2011, S. 215. 
101 In Anlehnung an den «klassischen Planungsprozess» gemäss Leistungsmodell SIA 112, wobei sich Meilenstein 25 «Ausschreibung Massnahmen(-pakete)» inhaltlich an die dort dargeleg-

ten Leistungen, zu erstellenden Grundlagen und anzustrebenden Zielen der Phase Ausschreibung mit Submission, Offert Vergleich und Vergabe orientiert. 
102 Ein gut ausgearbeitetes und detailliertes Bauprogramm erspart Bauzeit und Baukosten, da «Leerläufe und Doppelspurigkeiten vermieden werden». (Vgl. Birrer, 2011, S.219.) 
103 Vgl. Birrer, 2011, S. 219. 
104 Vgl. Birrer, 2011, S. 219. 
105 Vgl. Birrer, 2011, S. 219. 
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mine, Organisation etc.) und aktualisiertem 

KV.  

Ggf. informiert sie ausserordentlich über 

den Baufortschritt bzw. Stand der Ausfüh-

rung der Erneuerungsmassnahmen.  

 

pakete.
106

 

27 Bauabnahme +  

Baukostenabrechnung 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute (Architekt)/ Bauhandwerker 

  Die Verwaltung erstellt auf Grundlage der 

vollständigen Baukostenabrechnung (BKA) 

die finale Kostenverteilung auf die einzel-

nen StW-Eigentümer.
107

  

 

Sie beanstandet in Abstimmung mit dem 

TA erfasste Mängel und macht diese im 

Namen der StWE-Gemeinschaft geltend.
108

 

Dies ist wesentlich, da mit Abnahme der 

Bauleistungen die Garantiefristen begin-

nen.
109

 

 

Darüber hinaus prüft die Verwaltung in 

Zusammenarbeit mit dem TA sorgfältig die 

BKA. Dies insbesondere im Hinblick auf 

die mit der Umsetzung baulicher Mass-

nahmen oftmals einhergehenden Zusatzauf-

träge.
110

 

Der TA nimmt an der Bauabnahme teil 

und prüft gemeinsam mit der Verwaltung, 

ggf. unterstützt von unabhängigen Bau-

fachleuten, die realisierten Massnahmen 

an den gemeinschaftlichen Teilen auf 

Mängel.
111

  

 

Der TA unterstützt die Verwaltung bei der 

Prüfung der finalen BKA. 

Baufachleute erstellen die finale BKA. 

 

Die Ausführungsverantwortlichen beheben 

die beanstandeten Mängel und stellen die 

Inbetriebnahme
112

 eines gebrauchstaugli-

chen und mängelfreien Bauwerks sicher. 

 

                                                        
106 In Anlehnung an den «klassischen Planungsprozess» gemäss Leistungsmodell SIA 112 . Wobei sich Meilenstein 26 «Ausführung Massnahmen(-pakete)» inhaltlich an den in der Phase 

Realisierung - Teilphasen Ausführungsplanung und Ausführung - dargelegten Leistungen orientiert, mitsamt der zu erstellenden Grundlagen und anzustrebenden Ziele. 
107 Vgl. Birrer, 2011, S. 220. 
108 Es stehen grundsätzlich die Optionen Wandlung, Minderung und Nachbesserung gleichrangig zur Verfügung, wobei auch der Entscheid für eine der Möglichkeiten mit der StWE-

Gemeinschaft gesondert abzustimmen ist. (vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 102.) 
109 Vgl. Birrer, 2011, S. 220. 
110 Vgl. Birrer, 2011, S. 220. 
111 Garantiezeit und Vorgehen bei Mängelrüge abhängig von Vertragsform (Werkvertrag nach Obligationenrecht oder Vereinbarung nach SIA 118) . 
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5.6. Phase 6 - Wirkungsanalyse  

 

 
 Meilensteine Akteure 

28 Wirkungsanalyse 

Massnahmen(-pakete) 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Ggf. Tool 6: Kommu-

nikation und Kon-

fliktmanagement im 

StWE 

 Die StWE-Gemeinschaft reflektiert die 

realisierten Massnahmen hinsichtlich 

ihrer Wirksamkeit. Dabei stellt sie die 

ursprünglichen Erwartungen an die getä-

tigten Erneuerungsmassnahmen bzgl. 

Gestaltung, Nutzerzufriedenheit, Ener-

 

                                                                                                                                                                                                                                                      
112 In Anlehnung an den «klassischen Planungsprozess» gemäss Leistungsmodell SIA 112 . Wobei sich Meilenstein 27 «Bauabnahme + Baukostenabrechnung» inhaltlich an den in der Phase 

Realisierung - Teilphase Inbetriebnahme und Abschluss - dargelegten Leistungen orientiert, mitsamt der zu erstellenden Grundlagen und anzustrebenden Ziele. 
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gieverbrauch etc. den positiven wie nega-

tiven Erfahrungen der einzelnen StW-

Eigentümer gegenüber.  

Ggf. passt sie auf Grundlage dieser Erfah-

rungen ausserordentlich die «Zielsetzung 

A: Erhaltungsstrategie» oder/und «Ziel-

setzung B: Erhaltungsziel» an. (gem. Tool 4) 
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6. «Optimierter Erhaltungsprozess für StWE» einer bestehenden StWE-Liegenschaft 

6.1. Phase 1-2 - Präzisierung Technische Verwaltung + Erstellung Instrumente 

 

 
 Meilensteine Akteure 

1.1_B Aufgaben Verwaltung Verwaltung StWE-Gemeinschaft Baufachleute 

 Tool 5: Kommentier-

tes Pflichtenheft Ver-

waltung StWE 

Die bestehende Verwaltung richtet ihre 

Tätigkeit auf die durch die StWE-

Gemeinschaft im Pflichtenheft spezifizier-

ten und detaillierten Aufgaben und Zustän-

digkeiten aus. 

Entsprechende Detaillierungsvorschläge 

sind im «Tool 5: Kommentiertes Pflichten-

heft Verwaltung StWE» dargelegt.  

Eine bereits bestehende StWE-

Gemeinschaft sollte umgehend die Auf-

gaben und Zuständigkeiten der aktuell 

beauftragten Verwaltung insbesondere im 

Hinblick auf die technische Bewirtschaf-

tung kritisch prüfen.  

 

Dabei sind neben der allgemeinen Zufrie-
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denheit der StWE-Gemeinschaft vor al-

lem die praktizierte Aufgabenverteilung, 

ihre «Passgenauigkeit» für die spezifi-

schen Bedürfnisse der StWE-

Liegenschaft sowie die tatsächliche, prak-

tische Umsetzung der Verwaltungsaufga-

ben zu berücksichtigen. 

 

Als Ergebnis dieser Prüfung spezifiziert 

und detailliert die StWE-Gemeinschaft 

die Aufgaben und Zuständigkeiten der 

Verwaltung und ergänzt diese. Ggf. kann 

sogar eine Neuausschreibung des Verwal-

tungsmandates zur Disposition gestellt 

werden. Entsprechende Vorschläge sind 

im «Tool 5: Kommentiertes Pflichtenheft 

Verwaltung StWE» dargelegt. 

 

Im Interesse einer zukünftig optimierten 

Unterhalts-, Erneuerungs- und Finanzie-

rungsplanung für die StWE-Liegenschaft 

sind folgende Instrumente im Pflichten-

heft neu zu verankern
113

:  

- Instrument A: Erneuerungstermin-

plan (gem. Tool 3) 
- Instrument B: Prognose EF  

(gem. Tool 3) 
- Instrument C: Massnahmenübersicht 

(gem. Tool 3) 
- Zielsetzungen Erhaltungsplanung

114
 

(gem. Tool 4) 

 

                                                        
113 Die aufgeführten Instrumente sind in den angegebenen Tools näher erläutert und werden innerhalb der Meilensteine 4.1_B «Erneuerungsterminplan + Massnahmenübersicht», 4.2_B 

«Finanzierungsplanung + Prognose EF» und 5_B «Zielsetzungen» kurz angerissen.  
114 Umfasst «Zielsetzung A: Erhaltungsstrategie», «Zielsetzung B: Erhaltungsziel» und «Zielsetzung C: Finanzierungsplanung». 
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Diese Instrumente sind innerhalb des 

Folgejahres durch die Verwaltung zu 

erstellen. Dabei ist eine angemessene 

Vergütung der Verwaltung für die 

dadurch zusätzlich entstehenden Aufwän-

de zu gewährleisten.  

 

Ist die Verwaltung nicht bereit oder im 

Stande, die Instrumente auf Grundlage 

der verfügbaren Vorlagen und Excel-

Dummies zu erarbeiten oder eine inhalt-

lich deckungsgleiche Vorausschau zu 

erarbeiten
115

, ist die Kündigung und Neu-

vergabe des Verwaltungsmandats in Er-

wägung zu ziehen. 

 

1.2_B Auswahl Verwaltung Verwaltung StWE-Gemeinschaft Baufachleute 

 Tool 5: Kommentier-

tes Pflichtenheft Ver-

waltung StWE  

 Sofern sich die StWE-Gemeinschaft, nach 

sorgfältiger Prüfung der bisherigen Ver-

waltungstätigkeit, entschliesst, das Ver-

waltungsmandat auf Basis eines spezifi-

zierten und detaillierten Pflichtenheftes 

neu auszuschreiben, sollte die neue Ver-

waltung sorgfältig ausgewählt werden. 

Dies gilt insbesondere im Hinblick auf 

die Umsetzung einer optimierten, lang-

fristig ausgerichteten Unterhalts-, Erneue-

rungs- und Finanzierungsplanung.  

 

Sie erteilt den Auftrag an eine fachlich 

qualifizierte Verwaltung. Dabei sollte die 

 

                                                        
115 Oder gleichwertige Instrumente. 
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Honorarhöhe nicht das entscheidende 

Auswahlkriterium darstellen. Vielmehr ist 

mit Blick auf anstehende Unterhalts- und 

Erneuerungsmassnahmen darauf zu ach-

ten, dass Erfahrungen im Bereich der 

technischen Bewirtschaftung von StWE-

Liegenschaften vorhanden sind.  

Kriterien für die «richtige» Auswahl der 

Verwaltung sind im «Tool 5: Kommen-

tiertes Pflichtenheft Verwaltung StWE» 

aufgeführt. 

 

2_B Etablierung Techni-

scher Ausschuss 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 Tool 5: Kommentier-

tes Pflichtenheft Ver-

waltung StWE 

 

Sofern innerhalb der StWE-Gemeinschaft 

noch kein TA besteht, initiiert die Verwal-

tung aktiv dessen Bildung «aus der Mitte» 

der Gemeinschaft und begleitet dessen 

Etablierung.  

 

Dabei wirkt sie auf eine Abstimmung und 

klare Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 

zwischen ihr als Verwaltung und dem TA 

hin.  

 

Der Verwaltung wie dem TA wird empfoh-

len, bei komplexeren baulich-strategischen 

Fragestellungen temporär Baufachleute 

beizuziehen.  

 

Im Hinblick auf die Vorbereitung, Beglei-

tung und Überwachung von Projektierung 

wie Realisierung anstehender Erneue-

rungsmassnahmen richtet die StWE-

Gemeinschaft einen TA ein.
116

  

 

Der TA kann ein breites Aufgabenfeld im 

Bereich der technischen Bewirtschaftung 

übernehmen. Die StWE-Gemeinschaft 

kann ihm verschiedene Grade an Ent-

scheidungsbefugnissen und Aufgabenbe-

reichen übertragen.  

 

Die genauen Aufgaben und Zuständigkei-

ten sind in einem separaten Pflichtenheft 

zu präzisieren. Dies beinhaltet vor allem 

eine Definition der Entscheidungskompe-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 Siehe Meilenstein 17 «Projektierungsbeschluss» und folgende. Anstelle eines TA ist auch ein Ausschuss mit vornehmlicher Funktion als Kontrollgremium für die Verwaltung denkbar. In 

diesem Falle liegt die Vorbereitung, Begleitung und Überwachung von Projektierung wie Realisierung umfassender Erneuerungsmas snahmen bei der Verwaltung.     
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tenz, finanziellen Kompetenz und eine 

klare Aufteilung/ Abgrenzung der Ver-

antwortlichkeiten und Kompetenzen ge-

genüber der Verwaltung.  

 

Der TA sollte repräsentativ für die StWE-

Gemeinschaft sein und alle Interessens-

gruppen abbilden.
117

 Zudem sollte er ide-

alerweise durch in der Gemeinschaft an-

erkannte Vertrauenspersonen und StW-

Eigentümer mit Vorkenntnissen in bauli-

chen, rechtlichen und finanziellen Belan-

gen besetzt sein. Je nach Bedarf können 

externe Fachexperten den TA, ggf. tempo-

rär, «verstärken». 

 

 

 

 

 

3_B Bauzustandsanalyse Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

  Die Verwaltung initiiert im ersten Jahr 

nach Übernahme des Verwaltungsmandats 

(bzw. im ersten Jahr nach der Detaillierung 

und Spezifizierung der Aufgaben in den 

Bereichen der technischen Bewirtschaf-

tung) die Durchführung einer umfassenden 

Bauzustandsanalyse.  

Wenngleich dies eine Verwaltungshand-

lung darstellt, für welche kein Beschluss 

der StWE-Gemeinschaft notwendig ist
118

, 

ist diese durch die Verwaltung entspre-

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung über die Durchführung einer 

Bauzustandsanalyse als Voraussetzung 

einer strategischen Erneuerungs- und 

Finanzplanung informiert.
122

  

 

Nach erfolgter Bauzustandsanalyse wird 

die StWE-Gemeinschaft umfassend über 

den baulichen Gesamtzustand der StWE-

Liegenschaft in Kenntnis gesetzt.
123

 Da-

bei liegt der Fokus auf den kurz- und 

Ausgewiesene Baufachleute
126

 werden 

durch die Verwaltung mit einer umfassen-

den Bauzustandsanalyse der StWE-

Liegenschaft beauftragt und erarbeiten 

diese.  

 

Dabei erkennen und erfassen die Baufach-

leute alle baulichen Mängel und techni-

schen Probleme der StWE-Liegenschaft. 

Sie beschreiben den Zustand der einzelnen 

Bauteile und bestimmen die Dringlichkeit 

                                                        
117 Vgl. Birrer, 2011, S.166. 
118 Dies, «da die Beauftragung grundsätzlich in den Kompetenzbereich eines nach Art. 647b ZGB bestellten Verwalters fällt. Es ist  jedoch ratsam, diese Kompetenz dem Verwalter explizit 

einzuräumen (entweder im Reglement oder im Vertrag mit dem Verwalter).» (Vgl. Gerster/Czok, 2011, S. 104). 
122 Eine umfassende Bauzustandsanalyse dient einer baufachlich fundierten Einschätzung baulicher Mängel, insbesondere hinsichtlich kurz - und mittelfristig notwendiger Instandsetzungs- 

und Erneuerungsmassnahmen an gemeinschaftlichen Teilen der StWE-Liegenschaft. 
123 Durch die Verwaltung, ggf. zusammen mit den für die Bauzustandsanalyse beauftragten Baufachleuten. 
126 Auch Fachplaner, Bausachverständiger. 
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chend zu informieren.  

Die Bauzustandsanalyse umfasst die Er-

mittlung des baulichen Ist-Zustands sowie 

die Abschätzung der technischen Restnut-

zungsdauer der verschiedenen Bauteile. 

Mit Angabe des spätesten Erneuerungster-

mins der einzelnen Bauteile kann eine 

«Roadmap» der notwendigen Erneue-

rungsmassnahmen erstellt werden. Damit 

stellt die Bauzustandsanalyse die Basis für 

jegliche weiteren Vorgehensschritte, Pla-

nungen und baulichen Massnahmen dar. 

Dies beinhaltet auch die im Hinblick auf 

eine langfristig ausgerichtete Unterhalts-, 

Erneuerungs- und Finanzierungsplanung zu 

etablierenden Instrumente. 

 

Als Resultat der Bauzustandsanalyse ist der 

Erneuerungsbedarf der StWE-Liegenschaft 

identifiziert, durch Baufachleute priorisiert 

und bauteilbezogen mit einer Grobkosten-

schätzung (GKS) hinterlegt.  

 

Die Verwaltung setzt, ggf. unter Beizie-

hung von Baufachleuten, die StWE-

Gemeinschaft über den im Rahmen der 

Bauzustandsanalyse ermittelten notwendi-

gen Erneuerungs- und damit verbundenen 

Finanzbedarf in Kenntnis. 

 

mittelfristig für den Werterhalt der StWE-

Liegenschaft notwendigen Erneuerungs-

umfang an den gemeinschaftlichen Teilen 

und den schätzungsweise damit verbun-

denen Kosten. Zu diesem Zeitpunkt geht 

es um die Angabe von Grössenordnungen 

bzgl. des Finanzbedarfs.
124

 Dies ist we-

sentlich, damit die StWE-Gemeinschaft 

einen ersten Überblick über den kurz- bis 

mittelfristig notwendigen Finanzbedarf 

gewinnt und diesen im Hinblick auf die 

aktuellen Einlagen im EF bewerten und 

richtig einordnen kann. 

 

Vor diesem Hintergrund diskutiert die 

StWE-Gemeinschaft – in Abhängigkeit 

von der Dringlichkeit kurzfristiger oder 

«erst» mittel- bis langfristiger notwen-

diger Unterhalts- und Erneuerungsmass-

nahmen – das weitere Vorgehen.
125

 Not-

wendige Diskussionen und Beschluss-

fassungen für kurzfristig dringliche Ein-

zelmassnahmen erfolgen unter Begleitung 

und Beratung der Verwaltung und Bau-

fachleute. 

 

 

 

 

  

ihrer Erneuerung. Damit identifizieren sie 

die zum Werterhalt notwendigen Instand-

setzungs- und Erneuerungsmassnahmen 

und bestimmen mittels einer Grobkosten-

schätzung) GKS die schätzungsweise damit 

verbundenen Kosten. Darüber hinaus hal-

ten sie fest, zu welchem Zeitpunkt die 

Massnahmen spätestens umgesetzt sein 

sollten.
127

  

 

Aus der Bauzustandsanalyse können mit 

einem verhältnismässig geringen Aufwand 

bereits wichtige Informationen gezogen 

und das weitere Vorgehen überdacht wer-

den. Voraussetzung ist, dass Baufachleute 

mit fundierter Erfahrung beigezogen wur-

den.
128

 
 

Bei komplexeren Fragestellungen ziehen 

die Baufachleute nach Bedarf ggf. Elektri-

ker, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsfach-

leute oder Bauphysiker bei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
124 Vgl. SIA D 0163, S.17. 
125 Insbesondere im Hinblick auf die sich aus den Erkenntnissen der Bauzustandsanalyse ergebenden weiteren Informations-, Vorgehens- und Entscheidungsschritte.  
127 Vgl. Fischer et al., 2012. 
128 Vgl. SIA D 0163, S.17. 
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Demzufolge können kurzfristig dringend 

notwendige Reparatur-, Unterhalts- und 

Erneuerungsmassnahmen an einzelnen 

gemeinschaftlichen Bauteilen festgestellt 

werden.  

In diesem Fall sollte zunächst mit mög-

lichst geringem Aufwand «Zeit gewonnen 

werden». Dabei sind die Sicherheit und 

Gebrauchstauglichkeit der betroffenen 

Einzelbauteile über zwingend notwendige 

Reparatur- und Instandsetzungsmassnah-

men für einen begrenzten Zeitraum wieder 

herzustellen.
119

  

 

Vor diesem Hintergrund holt die Verwal-

tung mit notwendigem Quorum der StWE-

Gemeinschaft umgehend entsprechende 

Offerten ein und beauftragt die notwendi-

gen Einzelmassnahmen.
120

 Im Regelfall 

handelt es sich dabei um Arbeiten, die ohne 

längeren Planungsvorlauf zeitnah in An-

griff genommen werden können.  

Die «gewonnene Zeit» ermöglicht es, die 

langfristig tragfähige Erneuerung der Ein-

zelbauteile im Rahmen einer parallel aus-

zuarbeitenden, umfassenderen strategi-

schen Erneuerungsplanung
121

 

vorzunehmen. Darüber hinaus erleichtert 

die «gewonnene Zeit» der StWE-

Gemeinschaft, die notwendige Finanzie-

rung der anstehenden umfassenderen Mas-

  

 

 

 

 

                                                        
119 Orientierung: mindestens 5 Jahre bzw. bis zur nächsten umfassenden Erneuerung.  
120 Siehe Meilenstein 25 «Ausschreibung Massnahmen(-pakete)». 
121 Diese zeichnet sich durch die Projektierung und Realisierung sinnvoll aufeinander abgestimmten Massnahmenpakete und eine auskömmlicher Finanzierungsplanung aus.  
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snahmen sicherzustellen.  

Sind die Erneuerungsmassnahmen dagegen 

«erst» in einem mittel- oder gar langfris-

tigen zeitlichen Horizont angezeigt, ist 

gemäss Meilenstein 17 «Projektierungsbe-

schluss» und folgende zu verfahren. Das 

dort dargelegte Vorgehen zielt auf die 

Etablierung einer strategischen Erneue-

rungs- und Finanzplanung ab. Diese zeich-

net sich durch ein schrittweises Vorgehen 

in Projektierung und Realisierung mit ge-

nügend Zeit für Diskussionen und Abwä-

gungsprozesse aus. Gleichermassen erfolgt 

auch die Beschlussfassung durch die 

StWE-Gemeinschaft schrittweise.  

 

4.1_B Erneuerungstermin-

plan + Massnahmen-

übersicht  

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 (Erstellung und Implementie-

rung Instrumente) 

 

Tool 3: Instrumente 

zur Erneuerungspla-

nung von StWE   

 

Gemäss präzisiertem Pflichtenheft
129

 und 

auf Basis der erfolgten Bauzustandsanalyse 

erarbeitet die Verwaltung erstmalig folgen-

de Instrumente für eine optimierte, strategi-

sche Unterhalts- und Erneuerungsplanung: 

- Instrument A: Erneuerungsterminplan 
(gem. Tool 3) 

- Instrument B: Massnahmenübersicht 
(gem. Tool 3) 

 

Grundlage hierfür bilden die Excel-

Dummies des «Tools 3: Instrumente zur 

Erneuerungsplanung von StWE». 

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung über den Zweck und die in-

haltliche Ausrichtung der Instrumente 

Erneuerungsterminplan und Massnahme-

nübersicht informiert.  

 

Dabei wird der StWE-Gemeinschaft die 

Massnahmenübersicht vorgestellt und mit 

ihr diskutiert. In dieser sind sowohl be-

reits beauftragte kurzfristige Einzelmass-

nahmen
130

  wie auch mittelfristig notwen-

dige, noch weiter auszuarbeitende 

Ggf. werden für die Erarbeitung der In-

strumente Erneuerungsterminplan und 

Massnahmenübersicht Baufachleute beige-

zogen. 

 

 

                                                        
129 Siehe Meilenstein 1.1_B «Aufgaben Verwaltung». 
130 Kurzfristig notwendige Reparatur-, Unterhalts- und Erneuerungsmassnahmen wurden bereits im Zusammenhang mit Meilenstein 3_B «Bauzustandsanalyse» beauftragt. 
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Die Verwaltung passt das Excel-basierte 

«Instrument A: Erneuerungsterminplan» 

den liegenschafts- und gemeinschaftsspezi-

fischen Bedürfnissen an und arbeitet die 

relevanten Erkenntnisse der Bauzu-

standsanalyse, unter Beizug von Baufach-

leuten, ein. Dies beinhaltet insbesondere 

die grob kalkulierten Ersatzkosten der Bau-

teile zum Beurteilungszeitpunkt sowie de-

ren geschätzte Restnutzungsdauern. 

 

Darüber hinaus erstellt die Verwaltung, 

basierend auf den (über die Bauzu-

standsanalyse identifizierten) kurz- und 

mittelfristig notwendigen Erneuerungsbe-

darfen erstmalig das «Instrument B: Mass-

nahmenübersicht» über die nächsten 10 bis 

15 Jahre. Dieses bildet überblicksartig die 

zukünftig schrittweise zu genehmigenden, 

notwendigen wie nützlichen Unterhalts- 

und Erneuerungsmassnahmen an den ge-

meinschaftlichen Teilen der StWE-

Liegenschaft ab. Damit stellt die Mass-

nahmenübersicht eine Vorabinformation 

über die verschiedenen Vorbereitungs-, 

Genehmigungs-, Planungs- und Realisie-

rungsschritte bei der Ausarbeitung bauli-

cher Massnahmen dar. Darüber hinaus soll 

das Instrument die StWE-Gemeinschaft für 

das Denken in strategisch sinnvollen und 

dadurch kostensparenden baulichen Mass-

Erneuerungsmassnahmen dargestellt. 

Dies begünstigt einen zeitlich ausreichen-

den, schrittweisen Vorbereitungs-, Ge-

nehmigungs-, Planungs- und Realisie-

rungsprozess sinnvoll aufeinander 

abgestimmter Massnahmenpakete.
131

  

 

Im Erneuerungsterminplan sind als In-

strument einer langfristig ausgerichteten 

Erneuerungs- und Finanzplanung die 

gemeinschaftlichen Bauteile und Bauteil-

gruppen, deren geschätzte Restnutzungs-

dauern und hypothetischen Ersatzkosten 

zum Beurteilungszeitpunkt (Jahr der Bau-

zustandsanalyse) dargestellt. Über diese 

Angaben sensibilisiert der Erneuerungs-

terminplan die StWE-Gemeinschaft für 

die zukünftig notwendigen Erneuerungs- 

und Finanzierungsbedarfe.  

 

Im Ergebnis der Erläuterung von Erneue-

rungsterminplan und Massnahmenüber-

sicht durch die Verwaltung versteht die 

StWE-Gemeinschaft die unterschiedliche 

inhaltliche Ausrichtung der beiden In-

strumente und ihre Bedeutung für eine 

langfristig optimierte Unterhalts-, Erneu-

erungs- und Finanzierungsplanung.  

                                                        
131 Siehe Meilenstein 17 «Projektierungsbeschluss» und folgende. 



  

59 

 

nahmenpaketen sensibilisieren.  

Die Verwaltung erläutert der StWE-

Gemeinschaft beide Instrumente und in-

formiert über deren Bedeutung für eine 

strategisch sinnvolle wie konfliktarme Er-

neuerungs- und Finanzierungsplanung.  

4.2_B Finanzierungsplanung 

+ Prognose EF 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 (Erstellung und Implementie-

rung Instrument) 

 

Tool 3: Instrumente 

zur Erneuerungspla-

nung von StWE   

 

Gemäss präzisiertem Pflichtenheft
132

 erar-

beitet die Verwaltung auf Grundlage des 

Excel-Dummies des «Tools 3: Instrumente 

zur Erneuerungsplanung von StWE» das 

«Instrument B: Prognose EF».   

 

Dabei analysiert die Verwaltung die aktuel-

le Einlagenhöhe im EF in Relation zu dem 

über die Bauzustandsanalyse ermittelten 

mittel- und langfristigen Finanzierungsbe-

darf für die notwendige Erneuerung ge-

meinschaftlicher Bauteile.  

Bestehen hier offensichtliche Finanzie-

rungslücken, müssen die Äufnung des EF 

angepasst oder/und mittelfristig zusätzliche 

Kostendeckungsbeiträge durch die einzel-

nen StW-Eigentümer erbracht werden. Die 

Verwaltung unterbreitet der StWE-

Gemeinschaft diesbezüglich spezifische 

Lösungsvorschläge. 

 

Sofern noch kein EF existiert, drängt die 

Verwaltung im Interesse einer langfristig 

finanziell abgesicherten Erneuerungspla-

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung hinsichtlich der langfristigen 

Finanzierungsplanung mit dem Instru-

ment Prognose EF informiert. 

 

Damit ist sie sich zukünftiger Erneue-

rungs- und damit verbundener Finanzbe-

darfe bewusst. In diesem Zusammenhang 

wird die StWE-Gemeinschaft durch die 

Verwaltung für den Stellenwert einer 

langfristig ausgerichteten Finanzierungs-

planung für bauliche Erneuerungen und 

damit zur Sicherstellung des Werterhalts 

der StWE-Liegenschaft sensibilisiert.  

 

Vor diesem Hintergrund passt sie die 

jährliche Äufnung des EF an. Sofern bis-

her noch kein EF vorhanden ist, be-

schliesst sie dessen Einrichtung.  

 

                                                        
132 Siehe Meilenstein 1.1_B «Aufgaben Verwaltung». 
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nung auf dessen Einrichtung sowie eine 

ausreichende Dotierung. 

In diesem Zusammenhang erläutert die 

Verwaltung der StWE-Gemeinschaft die 

Bedeutung des EF für eine strategisch 

sinnvolle wie konfliktarme Erneuerungs- 

und Finanzplanung. 

5_B Zielsetzungen  

Erhaltungsplanung 

Verwaltung StWE-Gemeinschaft (TA) Baufachleute 

 (Erstellung und Implementie-

rung Instrument) 

 

Tool 4: Musterregle-

ment und Zielsetzun-

gen für StWE 

  

Als Qualitätsmerkmal für ein langfristig 

ausgerichtetes, zukunftsfähiges StWE und 

gemäss präzisiertem Pflichtenheft
133

 erar-

beitet die Verwaltung auf Grundlage der 

Vorlagen des «Tools 4: Musterreglement 

und Zielsetzungen für StWE» liegenschafts-

spezifisch anzupassende Vorschläge für die 

drei Zielsetzungen:  

- A: Erhaltungsstrategie  

- B: Erhaltungsziel
134

  
- C: Finanzierungsplanung  

 

Dabei erläutert sie im Rahmen einer StWE-

Versammlung die Bedeutung der Zielset-

zungen für eine langfristig optimierte Er-

neuerungs- und Finanzierungsplanung so-

wie für eine einfachere Vorbereitung, 

Beschlussfassung und Planung umfassen-

der Erneuerungsmassnahmen.   

Darüber hinaus unterstützt die Verwaltung 

die StWE-Gemeinschaft bei der Überarbei-

tung und bedürfnisgerechten Anpassung 

der Zielsetzungen. 

Die StWE-Gemeinschaft wird durch die 

Verwaltung zu einer Reflektion der durch 

sie als Vorschläge erarbeiteten drei Ziel-

setzungen angehalten. Diese werden im 

Rahmen einer StWE-Versammlung disku-

tiert, ggf. den Bedürfnissen der StWE-

Gemeinschaft angepasst und nach Ge-

nehmigung im Reglement verankert. 

 

Dabei wird die StWE-Gemeinschaft auf 

die Bedeutung der Zielsetzungen für zu-

künftige Erneuerungsmassnahmen hin-

gewiesen. Mit den Zielsetzungen lassen 

sich bei der Vorbereitung und Planung 

entsprechender Massnahmen Diskussio-

nen innerhalb der StWE-Gemeinschaft 

leichter führen; Entscheide treffen; die 

finanziellen Voraussetzungen gewährleis-

ten; sowie Qualitätsstandards für Abläufe 

und Prozesse bei Projektierung und Rea-

lisierung einfordern.  

 

 

                                                        
133 Siehe Meilenstein 1.1_B «Aufgaben Verwaltung». 
134 Werterhalt/ Werterhalt plus/ Wertsteigerung. 
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7. Überblick Toolbox 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden über den vorliegenden Themenbericht hinaus folgende Tools erarbeitet, welche zusammen einer 
Umsetzung von Langzeitstrategien im StWE in den Bereichen Unterhalt und Erneuerung dienen.  
 

Alle Faltblätter und Instrumente der «Luzerner Toolbox» können über www.hslu.ch/cctp-stwe bezogen werden. 

 

 

Tool 1: Informationen zu Stockwerkeigentum (Faltblatt und Themenbericht) 

 

Tool 2: Optimierter Erhaltungsprozess für Stockwerkeigentum (Faltblatt, Darstellungen und Themenbericht) 

 

Tool 3: Instrumente zur Erneuerungsplanung von Stockwerkeigentum (Faltblatt, drei Instrumente sowie Themenbericht) 

 

Tool 4: Musterreglement und Zielsetzungen für Stockwerkeigentum (Faltblatt und Themenbericht mit Vorschlägen für drei Zielsetzungen) 

 

Tool 5: Kommentiertes Pflichtenheft Verwaltung Stockwerkeigentum (Faltblatt und Themenbericht) 

 

Tool 6: Kommunikation und Konfliktmanagement im Stockwerkeigentum (Faltblatt und Themenbericht) 

 

Tool 7: Anreize Erneuerung von Stockwerkeigentum (Faltblatt und Themenbericht) 

 

Tool 8: Planerische Empfehlungen für Stockwerkeigentum (Faltblatt) 

  

http://www.hslu.ch/cctp-stwe
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